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Erwägungen

E. 1
Prozessgeschichte

E. 1.1
Beschuldigter Die Verteidigung des Beschuldigten kritisiert die vorinstanzliche
Strafzumessung und macht geltend, dass diese sich über sämtliche von Lehre und Recht-
sprechung aufgestellten Leitlinien hinweg setze. Die Vorinstanz gehe über den ordentlichen
Strafrahmen von 10 Jahren Freiheitsstrafe hinaus, ohne dies zu be- gründen. Es sei weder
vom schwersten Delikt ausgegangen worden, noch sei ei- ne Einsatzstrafe festgelegt
worden. Wieso der Mitbeschuldigte B._____ mit einer tieferen Freiheitsstrafe belegt
worden sei, sei nicht nachvollziehbar. Weiter wür- den sechs Raubdelikte innert drei
Monaten nicht erschwerend ins Gewicht fallen. Dann fehle eine Darstellung der objektiven
Tatschwere. Weiter habe die Vor- instanz keine Abgrenzung zwischen den Tatbeiträgen des
Beschuldigten und denjenigen des Mitbeschuldigten B._____ vorgenommen. Der
Tatbeitrag des Be- schuldigten sei bei den Raubdelikten von absolut untergeordneter
Bedeutung ge- wesen. Dies sei bei der objektiven Tatschwere zu berücksichtigen.
Ausgangs- punkt sei immer das Verschulden des Einzelnen. Die Raubdelikte, bei denen der
Beschuldigte aktiv mitwirkte, würden im unteren Bereich der objektiven Tat- schwere
liegen. Weiter sei er teilweise geständig, was strafmindernd zu berücksichtigen sei. Dann
sei der Beschuldigte reuig und entschuldige sich bei den Geschädigten. Bei ei- nem
Geständnis sei die Einsatzstrafe üblicherweise um einen Drittel zu reduzie-
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sei mitunter vorgekommen, dass während Monaten keine Verfahrenshandlungen
vorgenommen worden seien. Dies etwas wegen des Zuständigkeitskonflikts zwi- schen den
Staatsanwaltschaften. Auch, dass zwischen der Anklageerhebung und der
Hauptverhandlung vier Monate vergangen seien, sei strafmindernd zu be- rücksichtigen.
Das Verfassen des Urteils habe 208 Tage gedauert, obwohl das Gesetz in Art. 84 StPO
vorsehe, dass das Urteil innert 60 bzw. ausnahmsweise innert 90 Tagen zu begründen sei.
Weiter hätten die Vorinstanzen die Sicherheitshaft nicht befristet, weshalb der Be-
schuldigte letzten Endes ohne genügenden Rechtstitel in Haft verweilt sei. Auch das
Berufungsverfahren habe eher lange gedauert und sei von Monaten geprägt gewesen, in
denen nichts geschehen sei. Mit dem Vorladen sei erst im August 2016 begonnen worden,
mithin fünf Monate nach Einreichen der Berufungserklä- rung. Und danach habe es
nochmals drei Monate gedauert, bis die Berufungsver- handlung habe stattfinden können.
Die Gründe für diese Verzögerungen seien nicht vom Beschuldigten zu verantworten,
weshalb er auch die Konsequenzen nicht zu tragen habe. Für den Verteidigerwechsel könne
der Beschuldigte nichts. Ausserdem habe das Gericht in der Verfügung vom 2. August 2016
selber festge- halten, dass die Verletzung des Beschleunigungsgebots bei der



Strafzumessung zu berücksichtigen sein werde. Dann hätten sich die Ostschweizer
Strafverfolgungsbehörden in diesem Fall nicht korrekt verhalten. Der Polizist CH._____,
welcher in das Verfahren nicht involviert gewesen sei, habe sich einen Einblick in die
Untersuchungsakten verschafft. Dann sei die Kantonspolizei Thurgau am Vorabend der
Befragung der Geschädig- ten bei dieser aufgetaucht und habe ihr mitgeteilt, es sei nicht nur
ein Täter, son- dern deren zwei gewesen, wobei A._____ der Haupttäter gewesen sei. Das
gehe so nicht. Schliesslich habe man gegenüber dem Beschuldigten behauptet, man habe
seine DNA gefunden, obwohl das nicht zugetroffen habe. Die Vorinstanz habe zu Recht
darauf hingewiesen, dass diese Befragung nicht verwertet werden dürfe. Diese Pannen seien
im Bereich der Strafzumessung zu berücksichtigen.
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Jahren 2001 bis 2005 wären im schweizerischen Strafregister jedoch bereits ge- löscht
worden und dürften darum nicht berücksichtigt werden. Einzig die Vorstrafe aus dem Jahr
2010 dürfe vorliegend zum Nachteil des Beschuldigten berücksich- tigt werden. Angesichts
aller Umstände erscheine eine Freiheitsstrafe von einem Jahr unter Anrechnung der
erstandenen Untersuchungshaft als angemessen (Urk. 103 N 31 ff., Prot. II S. 15 f.).

E. 1.2
Staatsanwaltschaft Die Staatsanwaltschaft bringt anlässlich der Berufungsverhandlung vor,
dass sich der Strafrahmen auf zwei bis 20 Jahre belaufe. Die Vorinstanz habe alle Delikte in
einer Gesamtbetrachtung bewertet und sei von einem schweren objektiven und einem
schweren subjektiven Tatverschulden ausgegangen. Objektiv sei ange- sichts des geplanten,
zielgerichteten und recht brutalen Vorgehens beim ban- denmässigen Raub von einem recht
schweren Tatverschulden auszugehen. Sub- jektiv lägen keine Minderungsgründe vor. Die
Einsatzstrafe sei bei 6 Jahren anzu- setzen, wobei – wenn die vorinstanzlichen Freisprüche
aufgehoben würden – die zusätzlichen Delikte zu einer deutlichen Erhöhung der
Einsatzstrafe auf 8 Jahre beim Beschuldigten führten. Es sei ein relativ aufwendiges
Verfahren und das Verhältnis zur in Aussicht stehenden Strafe müsse stimmen und bei
dieser Ge- samtbewertung sei das Beschleunigungsgebot nicht derart verletzt, dass dies zu
einer Strafminderung führen müsste (Urk. 106 S. 7 f., Prot. II S. 18). 2. Konkrete
Strafzumessung

E. 1.3
Das Urteil wurde den Parteien am 21. August 2015 mündlich eröffnet. Am 25. August 2015
meldete die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich Berufung an, der Beschuldigte liess
am 26. August 2015 Berufung anmelden (Urk. 41 u. Urk. 43).

E. 1.4
Mit Beschluss vom 16. März 2016 berichtigte die Vorinstanz Ziff. 15 al. 4 des
Urteilsdispositivs (Urk. 51).

E. 1.5
Das begründete Urteil (Urk. 52 = Urk. 54) konnte am 17. März 2016 je dem amtlichen
Verteidiger und der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich zugestellt werden (Urk.
53/1-2).

E. 1.6



Mit Eingabe vom 18. März 2016 reichte der amtliche Verteidiger die Beru- fungserklärung
ein (Urk. 55). Die Berufungserklärung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich datiert
vom 21. März 2016 (Urk. 57).

E. 1.7
Mit Präsidialverfügung vom 15. April 2016 (Urk. 61) wurde die Kontrolle der ein- und
ausgehenden Post des Beschuldigten A._____ während der Sicherheits- haft der
Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich übertragen. Sodann wurde dem Beschuldigten
A._____ sowie den Privatklägern eine Kopie der Berufungser- klärung der
Staatsanwaltschaft zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung
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waltschaft sowie den Privatklägern wurde eine Kopie der Berufungserklärung des
Beschuldigten zugestellt, um gegebenenfalls Anschlussberufung zu erheben oder
Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen.

E. 1.8
Mit Eingabe vom 29. April 2016 teilte der amtliche Verteidiger des Be- schuldigten
A._____ mit, dass er an den Anträgen der Berufungserklärung vom 18. März 2016 festhalte
(Urk. 66). Mit Eingabe vom 19. Mai 2016 (Urk. 68) teilte die Staatsanwaltschaft IV des
Kantons Zürich mit, dass auf Anschlussberufung verzichtet werde und ersuchte darum, die
Zimmerbelegungsliste des AX._____ Pubs in Q._____ (Urk. 69) zu den Akten zu nehmen.
Mit Präsidialverfügung vom 25. Mai 2016 wurde der Staatsanwaltschaft eine Kopie von
Urk. 66 und dem amt- lichen Verteidiger eine Kopie von Urk. 68 und 69 zugestellt.
Gleichzeitig wurde Urk. 69 zu den Akten genommen (Urk. 70).

E. 1.9
Am 19. August 2016 wurde auf den Montag, 14. November 2016, zur Beru-
fungsverhandlung vorgeladen (Urk. 79).

E. 1.10
Mit Eingabe vom 25. August 2016 beantragte der amtliche Verteidiger den Beizug der
Akten in der Strafuntersuchung gegen AY._____, geb. tt. September 1988, von AZ._____
[Staat in Mittelosteuropa] (Urk. 82). Mit Präsidialverfügung vom 31. August 2016 wurde
diese Eingabe der Staatsanwaltschaft IV des Kan- tons Zürich zur obligatorischen
Vernehmlassung zugestellt (Urk. 85). Mit Eingabe vom 2. September 2016 teilte die
Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich mit, dass nichts gegen den Beizug der Akten
gegen AY._____ betreffend den Raub vom 12. Dezember 2013 auf die BA._____ [Bank] in
BB._____ [Ortschaft] spre- che (Urk. 87). In der Folge wurde mit Präsidialverfügung vom
5. September 2016 der Beweisantrag des Beschuldigten A._____ auf Beizug der Akten des
gegen AY._____ geführten Strafverfahrens gutgeheissen und das Bezirksgericht Wein-
felden um Zustellung der entsprechenden Akten ersucht (Urk. 89). Das Bezirks- gericht
Weinfelden stellte die Akten mit Begleitschreiben vom 9. September 2016 (Urk. 91) der
ersuchenden Kammer zu.
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E. 1.11
Der amtliche Verteidiger des Beschuldigten A._____ reichte seine Plädo- yernotizen vom 8.
November 2016 (Urk. 98) vorab ein.



E. 1.12
Am 14. November 2016 fand die Berufungsverhandlung statt.

E. 2
Umfang der Berufung

E. 2.1
Vorbemerkungen

E. 2.1.1
Die Strafe ist grundsätzlich innerhalb des vom Gesetzgeber vorgesehenen ordentlichen
Strafrahmens der schwersten anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Dieser kann
entsprechend der Regelung der Art. 48 ff. StGB nach oben bzw. nach unten erweitert
werden, sofern ausserordentlich Umstände vor-
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bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8.).

E. 2.1.2
Unter den vorliegend anzuwendenden Straftatbestimmungen ist der Tatbe- stand des
qualifizierten Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 3 Abs. 2 StGB, der einen
Strafrahmen von Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bis hin zur gesetzlich festgelegten
Höchstdauer von 20 Jahren – und nicht 15 Jahre, wie von der Vorinstanz konstatiert (Urk.
54 S. 182) – vorsieht, mit der schwersten Strafe bedroht. Mangels ausserordentlicher
Umstände sind die Strafschärfungs- gründe der mehrfachen Tatbegehung und der
Deliktsmehrheit innerhalb des Strafrahmens zu berücksichtigen. Strafmilderungsgründe
liegen keine vor.

E. 2.1.3
Innerhalb des Strafrahmens misst das Gericht die Strafe nach dem Ver- schulden zu. Es
berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der
Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Gemäss Art. 47 Abs. 2 StGB wird
das Verschulden nach der Schwere der Verlet- zung oder Gefährdung des betroffenen
Rechtsgutes, nach der Verwerflichkeit des Handels, den Beweggründe und Zielen des
Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren
Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden. Der Begriff
des Verschuldens muss sich auf den gesamten Unrechts- und Schuldgehalt der konkreten
Straftat bezie- hen, wobei zwischen der Tat- und Täterkomponente zu unterscheiden ist.

E. 2.2
Tatkomponente

E. 2.2.1
Die Vorinstanz bewertete das Verschulden des Beschuldigten bezüglich al- ler Taten
gemeinsam und legte in der Folge eine Einsatzstrafe für die objektive Tatschwere
sämtlicher Taten fest (Urk. 54 S. 184). Dies ist nicht zulässig. Das Bundesgericht hat
wiederholt dargelegt und verfeinert, wie bei der Zumessung ei- ner Strafe materiell im
Einzelnen vorzugehen ist. Die Einsatzstrafe ist für die schwerste Straftat im Sinne von Art.
49 Abs. 1 StGB zu bestimmen, und nicht et- wa für mehrere Taten oder auch einen
mehrfachen Tatkomplex (Urteil 6B_466/2013 vom 25. Juli 2013 E.2.1 sowie insbesondere



Urteil 6B_274/2013 vom 5. September 2013 E.1.2.4.). Dies soll zu mehr Transparenz
führen, damit
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gegangen wird und weshalb diese allenfalls – und in welchem Mass – erhöht oder reduziert
wird (vgl. Urteil 6B_417/2012 vom 14. Januar 2013 E.4.2 und 4.3 mit Hinweisen). Das ist
im Folgenden nachzuholen. Die schwerste Tat ist vorliegend der Raub auf die CI._____
Tankstelle in L._____ (Dossier 20), da der Mitbeschul- digte B._____ der Geschädigten
CJ._____ die Imitationswaffe an den Kopf hielt, beide Geschädigten mit Kabelbindern
fesselte und das Deliktsgut von total Fr. 28'305.10 bei diesem Raub am höchsten war.

E. 2.2.2
Ein Aspekt der objektiven Tatschwere ist die Schwere der Verletzung oder Gefährdung des
betroffenen Rechtsgutes. Raub stellt ein aus einem Diebstahl und einer qualifizierten
Nötigung zusammengesetztes Delikt dar (BSK StGB II, Niggli/Riedo, a.a.O. Art. 140 StGB
N 13). Betroffene Rechtsgüter sind somit die Herrschaftsmacht bzw. Verfügungsmacht des
Berechtigten über die betreffende Sache (vorliegend das Vermögen; vgl. BSK StGB II,
Niggli/Riedo, a.a.O, vor Art 137 StGB N 28) einerseits und die Freiheit der Willensbildung,
Willens- entschliessung und Willensbetätigung des einzelnen Menschen anderseits (BSK
StGB II, Delnon/Rüdy, a.a.O., Art. 181 StGB N 7).

E. 2.2.3
Der Beschuldigte hat mit seinem Mittäter B._____ bei der CI._____ Tank- stelle Bargeld
von Fr. 28'305.10 erbeutet. Die beiden Beschuldigten haben die Tat gemeinsam vorbereitet
(Auskundschaften des Tatortes, Mitnahme der Imitations- waffe und der Kabelbinder). Der
Beschuldigte B._____ hat dann den eigentlichen Überfall alleine ausgeführt. Der Einsatz
der Imitationspistole muss als brutal be- zeichnet werden, denn der Mitbeschuldigte
B._____ hat diese der Filialleiterin CJ._____ an den Kopf gehalten. Sie hatte sich sodann
auf den Boden zu legen. Auch die Verkäuferin R._____ musste sich auf den Boden legen
und der Mitbe- schuldigte B._____ fesselte ihr die Hände auf dem Rücken mit
Kabelbindern. Er führte CJ._____ ins Büro, wo diese den Tresor öffnen und den Inhalt
herausge- ben musste. Nachdem er das Noten- und Münzgeld behändigt hatte, dirigierte er
CJ._____ zurück ins Lager und fesselte dann auch ihr die Hände mit Kabelbin- dern auf den
Rücken.
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E. 2.2.4
Der Beschuldigte war mit der Verteidigung an der Ausführung der Raubtat selber nicht
beteiligt und hatte lediglich eine untergeordnete Rolle inne. Immerhin hat er das Delikt mit
seinem Mittäter B._____ geplant, vorbereitet und stand schliesslich Wache. Ausserdem hat
er das skrupellose Vorgehen seines Mittäters gebilligt. Das objektive Tatverschulden ist
dennoch als noch leicht zu bezeichnen. Hält man sich den Strafrahmen von 2 bis 20 Jahren
vor Augen und bettet man dieses Verschulden in diesen weiten Strafrahmen ein, muss eine
hypothetische Einsatzstrafe im unteren Drittel des zur Verfügung stehenden Strafrahmens
fest- gelegt werden, vorliegend bei 3 1/2 Jahren.

E. 2.2.5
In subjektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass der Beschuldigte direktvorsätz- lich und bei
intakter Schuldfähigkeit gehandelt hat. Dem Tun des Beschuldigten lagen einzig finanzielle



Motive zugrunde, was jedoch bei Raubdelikten tatimma- nent ist und sich neutral auf die
Strafzumessung auswirkt. Eine eigentliche Not- situation hat nicht vorgelegen. Die
subjektive Komponente ändert nichts an der im Rahmen der objektiven Tatschwere
festgelegten Freiheitsstrafe.

E. 2.2.6
Es resultiert eine hypothetische Einsatzstrafe für diese schwerste Tat von 3 ½ Jahren
Freiheitsstrafe.

E. 2.3
Tatkomponente der weiteren Delikte Aus rechtstechnischen Gründen sind die weiteren
Taten in Deliktsgruppen zu- sammenzufassen und zu würdigen.

E. 2.3.1
Tatkomponente weitere Raubüberfälle

E. 2.3.1.1
Die weiteren sechs Raubüberfälle (D16, D21, D23, D25, D26, D27) kön- nen als
Deliktsgruppe zusammengefasst werden. Bezüglich dieser Deliktsgruppe kann
grundsätzlich auf die Ausführungen zum Überfall auf die CI._____ Tankstel- le verwiesen
werden (Ziff. 2.2.2. ff.).

E. 2.3.1.2
Der Deliktsbetrag aus dieser Deliktsgruppe beträgt Fr. 51'322.-. Zwischen dem 24. August
2013 und dem 26. Dezember 2013 hat der Beschuldigte mit dem Mitbeschuldigten B._____
sechs Raubüberfälle begangen, was entgegen der Ver-
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beim Beschuldigten als noch leicht bezeichnet werden. Die hypothetischen Ein- satzstrafe
für diese Deliktsgruppe ist auf 4 Jahre Freiheitsstrafe festzusetzen.

E. 2.3.1.3
Bezüglich der subjektiven Tatschwere kann vollumfänglich auf die Aus- führungen zum
Raub auf die CI._____ Tankstelle verwiesen werden.

E. 2.3.1.4
Die hypothetische Einsatzstrafe von 3 ½ Jahren für den Überfall auf die CI._____
Tankstelle ist – in Anwendung des Asperationsprinzips – auf 5 Jahre zu erhöhen.

E. 2.3.2
Tatkomponente mehrfacher Diebstahl, Sachbeschädigungen und Haus- friedensbruch

E. 2.3.2.1
Der Beschuldigte hat mit dem Mitbeschuldigten B._____ insgesamt 13 Einbruchdiebstähle
begangen, wobei es bei drei Fällen (Dossiers 2, 3 und 36) bei einem Versuch geblieben ist.
Weiter wurde im Zusammenhang mit den Raub- taten in CK._____ (Dossier 23), in
CL._____ (Dossier 25), in CM._____ (Dossier 26) und schliesslich beim Einbruch in die
Waldhütte in CN._____ (Dossier 24) Hausfriedensbrüche begangen, wobei sich der
Beschuldigte im Zusammenhang mit der letztgenannten Tat auch noch wegen
Sachbeschädigung schuldig ge- macht hat. Der Beschuldigte hat bei diesen Delikten den
grösseren Tatbeitrag ge- leistet, indem er jeweils in die Objekte einbrach und jeweils das



Deliktsgut an sich nahm, wobei der Mitbeschuldigte B._____ ihm helfend zur Seite stand,
indem er Wache hielt bzw. dabei half, das Deliktsgut abzutransportieren. Dem Deliktsgut
von rund Fr. 18'818.30 stehen Sachbeschädigungen von Fr. 61'739.60 gegen- über. Die
Sachbeschädigungen sind nicht als "Randprodukt" der Diebstähle an- gefallen, sondern
waren geplant, um an das Deliktsgut heran zu kommen. Das Verschulden ist nicht mehr
leicht.

E. 2.3.2.2
Auf der subjektiven Seite ist festzuhalten, dass von direktem Vorsatz aus- zugehen ist. Die
subjektive Tatschwere vermag das objektive Verschulden weder zu erhöhen noch zu
reduzieren.
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E. 2.3.2.3
Insgesamt wäre für diese Deliktsgruppe eine Freiheitsstrafe von

E. 2.3.3
Tatkomponente mehrfaches Vergehen gegen das Waffengesetz

E. 2.3.3.1
Der Mitbeschuldigte B._____ hat gemäss der Planung mit dem Beschul- digten für die
Raubüberfälle eine Imitationspistole mit sich geführt. Der Strafrah- men erstreckt sich auf
Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Es liegt mehrfache Tatbegehung vor,
was sich zulasten des Beschuldigten auswirkt. Das objektive Verschulden ist dennoch
leicht, da der Beschuldigte die Imitations- waffe nicht selber trug bzw. bei den Raubtaten
verwendete, sondern deren Ein- satz durch seinen Mittäter B._____ billigte.

E. 2.3.3.2
Beim Einsatz der Imitationspistole ist – da er Bestandteil der Deliktspläne war – von
direktem Vorsatz auszugehen.

E. 2.3.3.3
Insgesamt wäre für die Vergehen gegen das Waffengesetz von rund 8 Monaten
Freiheitsstrafe auszugehen.

E. 2.3.4
Tatkomponente mehrfaches Fahren ohne Berechtigung

E. 2.3.4.1
Der Beschuldigte A._____ hat – obwohl ihm der Führerausweis im Jahre 2007 in
Deutschland dauernd aberkannt wurde – dreimal ein Fahrzeug gelenkt. Der Strafrahmen
beläuft sich auf Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Den Beschuldigten
kümmerte der Führerausweisentzug offensichtlich wenig. Er fuhr nicht nur mit dem
Mitbeschuldigten B._____ zu zwei Tatorten, son- dern holten diesen auch einmal einfach
vom Bahnhof ab (Urk. D 31 4). Das objek- tive Verschulden ist erheblich. Es ist von
direktem Vorsatz auszugehen.

E. 2.3.4.2
Insgesamt wäre für das mehrfache Fahren ohne Berechtigung eine Frei- heitsstrafe von 10
Monaten angemessen.



E. 2.3.5
Aufgrund des Asperationsprinzips ist für die Deliktsgruppen Diebstahl, Sachbeschädigung
und Hausfriedensbruch, Vergehen gegen das Waffengesetz und mehrfaches Fahren ohne
Berechtigung die Einsatzstrafe um 2 Jahre und 6 Monate auf 7 Jahre und 6 Monate
anzuheben.
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E. 2.4
Täterkomponente

E. 2.4.1
Bezüglich des Werdegangs kann auf die Ausführungen der Vorinstanz (Urk. 54 S. 185 Ziff.
4) verwiesen werden. Der Werdegang des Beschuldigten ist strafzumessungsneutral zu
gewichten.

E. 2.4.2
Vorstrafen weist der Beschuldigte in der Schweiz keine auf (Urk. O1 7/2). Im deutschen
Zentralregister sind zwei Einträge betreffend schweren Diebstahl und drei
Strassenverkehrsdelikte verzeichnet (Urk. O1 7/3). Dem Beschuldigten kann jedoch mit der
Verteidigung und gestützt auf Art. 369 StGB einzig noch die Vorstrafe vom 23. August
2010 entgegengehalten werden. Der Beschuldigte wur- de damals wegen gemeinschaftlich
begangenem versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall zu einer Geldstrafe
von 90 Tagessätzen zu 30 Euro verurteilt. Diese in Bezug auf die Diebstähle einschlägige
Vorstrafe wirkt sich straferhöhend aus.

E. 2.4.3
Geständnisse können grundsätzlich strafmindernd berücksichtigt werden, namentlich wenn
sie Ausdruck von Einsicht und Reue des Täters sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts
6B_65/2014, E. 2.4.m.w.H.). Ein Verzicht auf Strafminderung kann sich demgegenüber
aufdrängen, wenn das Geständnis die Strafverfolgung nicht erleichtert hat, weil die
beschuldigte Person nur aufgrund einer erdrücken- den Beweislage oder gar erst nach
Ausfällung des erstinstanzlichen Urteils ge- ständig geworden ist (Urteile des
Bundesgerichts 6B_473/2011 vom 13. Oktober 2011 E. 5.4.; mit Hinweisen 6B_786/2014
vom 10. April 2015, E. 1.6.2.). Der Be- schuldigte war beim Raub in AI._____ (Dossier 27)
– aufgrund der erdrückenden Beweislage – geständig und bestätigte auch seine Beteiligung
am Tankstellen- raub in CM._____ (Dossier 26). Dieses Geständnis ist zusammen mit den
weite- ren Geständnissen bei vier Einbruchdiebstählen und einem Hausfriedensbruch
(Dossier 24) strafreduzierend zu gewichten. Echte Einsicht und Reue ist beim Be-
schuldigten dagegen nicht auszumachen.

E. 2.4.4
Hinsichtlich der von der Verteidigung geltend gemachten Verletzung des
Beschleunigungsgebots ist Folgendes festzuhalten: Für die Entscheidung, ob das Verfahren
hinreichend vorangetrieben und innert angemessener Frist abge-

- 61 - schlossen wurde, ist das Verhalten der Behörde der wichtigste Faktor. Aus-
schlaggebend ist dabei, ob Verfahrensabschnitte bestehen, in denen die Behörde untätig war
oder ob unbegründete Verzögerungen vorlagen (BSK-StPO Art. 5 N 14). Der Konflikt
zwischen den Strafverfolgungsbehörden um den Gerichtsstand dauerte vom 3. April 2014



bis zum 11. September 2014, also rund sechs Monate (Urk. O10 2/1-2/28). Es ist liegt auf
der Hand und ist auch sinnvoll, dass während eines andauernden Zuständigkeitskonflikts
keine Untersuchungshandlungen vor- genommen werden. In der Folge fand dann aber
bereits am 14. Oktober 2014 die erste Konfrontationseinvernahme statt, weitere folgten
innert Monatsfrist (Urk. O4 1 ff.). In dieser sachlich begründeten Verzögerung des
Verfahrens ist keine Verletzung des Beschleunigungsgebots zu sehen. Soweit der
Verteidiger moniert, es läge eine Verletzung des Beschleunigungsgebots vor, da zwischen
der Anklageerhebung und der Hauptverhandlung vier Monate verstrichen seien, ist dem zu
entgegnen, dass die Vorinstanz beabsichtigte, die Hauptverhandlung noch im Juli 2015
durchzuführen, was jedoch dem damaligen Verteidiger des Mit- beschuldigten B._____
aufgrund einer Ferienabwesenheit nicht möglich war (SB160157 Urk. 9), weshalb die
Hauptverhandlung schliesslich am 4. bis 6. August 2015 stattfand (Prot. I S. 11 ff.). Es ist
offensichtlich, dass es schwierig ist und Zeit braucht, um einen gemeinsamen Termin für
eine drei Tage dauernde Hauptverhandlung mit zwei Verteidigern und einem Staatsanwalt
zu finden. Wenn der Verteidiger weiter ins Feld führt, es seien zwischen Einreichen der
Berufungs- erklärung und dem Vorladen zur Berufungsverhandlung fünf Monate
verstrichen, ist zu konstatieren, dass in dieser Zeit diverse Verfahrenshandlungen
vorgenom- men wurden (Ziff. I 1.6. -1.8, Urk. 59 - 78). Es kann demnach keine Rede davon
sein, dass die Berufungsinstanz während dieser Monate untätig blieb. Eine Ver- letzung des
Beschleunigungsgebots ist demzufolge nicht ersichtlich und entspre- chend ist auch keine
Strafreduktion angezeigt.

E. 2.4.5
Allfällige von der Verteidigung geltend gemachten Pannen im Strafver- fahren sind nicht
derart schwerwiegend, dass sie eine Strafreduktion zur Folge haben.

- 62 -

E. 2.4.6
Insgesamt halten sich die straferhöhenden und die strafreduzierenden Komponenten die
Waage.

E. 2.4.7
Demzufolge bleibt es bei der aufgrund der Tatkomponente festgesetzten Einsatzstrafe von 7
Jahren und 6 Monaten. Der Beschuldigte ist daher mit einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und
6 Monaten zu sanktionieren.

E. 2.4.8
Der Anrechnung von 1021 Tagen Haft (bis und mit heute) steht nichts ent- gegen (Art. 51
StGB).

E. 2.5
Vollzug Ein bedingter oder teilbedingter Vollzug der ausgefällten Freiheitsstrafe ist bereits
aus objektiven Gründen nicht möglich, da der Beschuldigte zu einer Freiheitsstra- fe von
mehr als 36 Monate zu verurteilen ist (Art. 42 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1 StGB). V.
Zivilansprüche 1. Dossiers 1, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (Forderung von
AC._____), 26, 27 Es ist betreffend die Dossiers 1, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25
(Forde- rung von AC._____), 26, 27 auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen
(Urk. 54 S. 191 - 201), welche zu bestätigen sind. Da keine der Privatklägerinnen im



Berufungsverfahren Anträge betreffend die Zivilansprüche gestellt hat, können die von der
Vorinstanz gutgeheissenen Beträge ohnehin nicht erhöht werden. 2. Dossier 25 Hinsichtlich
Dossier 25 ist vom Mitbeschuldigten B._____ anerkannten Betrag in der Höhe von Fr.
3'400.-- auszugehen (Prozess-Nr. SB160157 Urk. 72 S. 53) und die diesen Betrag
übersteigende Forderung auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen.

- 63 - 3. Dossier 33 AU._____ verlangt Fr. 168.30 Schadenersatz und eine Genugtuung von
Fr. 500.- (Urk. D33 5/2). Er hat zwei Quittungen von Einzahlungen im Betrag von Fr.
147.10 und Fr. 21.20 zugunsten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons St.
Gallen eingereicht (Urk. D33 5/2 S. 2 und 3). Rechnungen liegen keine bei den Akten,
weshalb mit der Verteidigung (Prot. II S. 19) nicht ersichtlich ist, wofür diese Beträge
einbezahlt wurden. Ebenfalls hat er nicht dargelegt, wofür er eine Genugtuung möchte.
AU._____ ist mit seinen Forderungen deshalb auf den Weg des Zivilprozesses zu
verweisen. 4. Dossier 4, 6, 8, 37, 38, 12, 15 4.1. Die Vorinstanz hat mit Beschluss vom 16.
März 2016 und gestützt auf Art. 83 Abs. 1 StPO in Bezug auf Dossier 6 Ziff. 15 al. 4 ihres
Urteilsdispositiv ge- ändert, so dass diese neu: "Auf die Forderung der H._____ von Fr.
800.-- wird nicht eingetreten." lauten sollte (Urk. 51). Gemäss Art. 83 Abs. 1 StPO nimmt
die Strafbehörde, die den Entscheid gefällt hat, diese Berichtigung vor, in vorliegen- dem
Fall also die am Urteil vom 21. August 2015 mitwirkende Kollegialbehörde (Urk. 54 S. 1).
Der Beschluss vom 16. März 2016 fällte der Gerichtspräsident je- doch allein, was nicht nur
Art. 83 Abs. 1 StPO widerspricht, sondern auch Art. 80 Abs. 1 StPO, wonach Beschlüsse
von der Kollegialbehörde gefällt werden müs- sen, weshalb er unbeachtlich ist. Im Ergebnis
spielt dies jedoch keine Rolle, da vorliegend aufgrund des erfolgten Freispruchs vom
entsprechenden Anklagevor- wurf und da dieser Sachverhalt nicht spruchreif ist, gestützt
auf Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO ein Nichteintreten auf die Forderung der H._____ zu
erfolgen hat. 4.2. Weiter ist wegen der Freisprüche betreffend die Dossiers 4, 8, 37, 38, 12,
15 und da die entsprechenden Sachverhalte gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO ebenfalls
nicht spruchreif sind, auf die entsprechenden Forderungen nicht einzu- treten.

- 64 - VI. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens
tragen die Parteien nach Massgabe ih- res Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1
StPO). 2. Der Beschuldigte unterliegt mit seinen Anträgen – ausser in Bezug auf die
Dossiers Nr. 35, 4, 6, 8, 37, 38, 12, 14, 15, 28, 33 und 34, bei denen der Frei- spruch der
Vorinstanz bestätigt wird – vollumfänglich. Die Kosten des Berufungs- verfahrens, mit
Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung, sind dem Be- schuldigten zu 3/4
aufzuerlegen und zu 1/4 auf die Gerichtskasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen
Verteidigung sind einstweilen auf die Gerichtkasse zu neh- men. Die Rückzahlungspflicht
des Beschuldigten bleibt im Umfang von 3/4 ge- mäss Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten.
Die Gerichtsgebühr für das Berufungs- verfahren ist auf Fr. 5'000.- festzusetzen. Es wird
beschlossen: 1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Andelfingen vom
21. August 2015 wie folgt in Rechtskraft erwachsen ist: "1. (…) 2. (…) 3. (betrifft
Beschuldigten B._____) 4. (betrifft Beschuldigten B._____) 5 (…) 6. (betrifft
Beschuldigten B._____) 7. (betrifft Beschuldigten B._____) 8. Die mit Verfügung der
Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 3. März 2015 unter den Positionen 1 – 2, 6,
8 – 15, 17 – 29, 22 – 29, 31 sowie 34 – 36 beschlag- nahmten Gegenstände
(Imitationspistole Beretta; Handschuhe; Kapuzenshirt, schwarz; Akkuschreiber, Marke
Hilti, Typ SFC 14-A mit Ladegerät und Reserveakku;



- 65 - 3 Brecheisen; Maschinenanschlag, Marke Hilti; Schraubenzieher; Vierkantschlüssel;
Umhängetasche, Marke O'Neill; 3 Abfall-Plastiksäcke, schwarz; Einkaufstaschen [Volg,
Kaufland, usw.]; T-Shirt, schwarz [ibt Personal]; Teleskopschlagstock, schwarz; 2
Pfefferspray; Pfeffersprayhalter; Klebebandrolle, braun; diverse Kabelbinder, ver-
schiedene Grössen; 2 Paar dunkelblaue Stoffhandschuhe; Geissfuss, orange; Dolch;
Handschuhe, blau, mit Noppen, 3 Paar; Rucksack, Marke Dakine, schwarz mit 1 Sei-
tenschneider, 1 Schraubenzieher Grösse 5, 1 Schraubenzieher Grösse 6 sowie 1
Schraubenzieher Grösse 6) werden eingezogen und vernichtet. 9. Die mit Verfügung der
Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 3. März 2015 unter den Positionen 37 sowie
38 beschlagnahmten Zigaretten werden eingezogen. 10. (betrifft den Beschuldigten
B._____) 11. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich vom 3.
März 2015 unter den Positionen 3, 16, 21 sowie 32 beschlagnahmten Gegenstände
(Turnschu- he, Marke Reebok, schwarz; 2 Trainerhosen, dunkel; Sturmhaube, schwarz;
Laptop, Marke HP) werden dem Beschuldigten A._____ herausgegeben. 12. (betrifft den
Beschuldigten B._____) 13. Die mit Verfügung der Staatsanwaltschaft IV des Kantons
Zürich vom 9. März 2015 unter den Positionen 4, 5 sowie 6 beschlagnahmten Gegenstände
(Mobiltelefon Samsung GT-E1050, ohne SIM-Karte; Mobiltelefon Nokia N97, inkl.
Ladegerät, ohne SIM-Karte; Sunrise SIM-Karte […], C._____ SIM-Karte […], unbek.
SIM-Karte […]) werden dem Beschuldigten A._____ herausgegeben. 14. (betrifft den
Beschuldigten B._____) 15. (…) 16. Nachgenannte Privatkläger werden mit ihren
Forderungen auf den Weg des Zivil- prozesses verwiesen: – AL._____ AG (Dossier 2); –
AM._____ (Dossier 10); – V._____ (Dossier 28); – AN._____ (Dossier 28). – AC._____
(Dossier 25) (Parteientschädigung für Anwaltskosten).

- 66 - 17. (…) 18. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 10'000.–. Über die weiteren
Kosten ge- mäss Kostenblatt wird die Gerichtskasse Rechnung stellen. 19. Die Kosten der
Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen die- jenigen der amtlichen
Verteidigungen, werden den Beschuldigten A._____ und B._____ je zur Hälfte auferlegt,
jedoch infolge Uneinbringlichkeit sofort und definitiv abgeschrieben. 20. Die Kosten der
amtlichen Verteidigung der Beschuldigten A._____ und B._____ wer- den auf die
Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung ge- mäss Art. 135 Abs. 4
StPO. 21. Die Kosten des amtlichen Verteidigers des Beschuldigten A._____ belaufen sich
total (abzüglich der Akontozahlung vom 12. November 2014 in der Höhe von Fr. 7'280.–
sowie der Akontozahlung vom 13. Juli 2015 in der Höhe von Fr. 11'507.70) auf Fr.
30'053.20 (inkl. 8 % MWST). 22. (betrifft den Beschuldigten B._____) 23. (Mitteilungen)

E. 3
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die strittigen Sachverhalte aufgrund der Akten
rechtsgenügend nachgewiesen werden können. Zu den konkreten Anklagevor- würfen sei
auf die Anklageschrift (Urk. 2) verwiesen. B. Sachverhalt und rechtliche Würdigung der
strittigen Dossiers 1. Grundsätze der Beweiswürdigung Die Vorinstanz hat in ihrem
Entscheid zutreffend die Grundsätze, nach denen ei- ne Beweiswürdigung vorzunehmen ist,
nachgezeichnet (Urk. 54 S. 21-24 lit. d). Darauf kann verwiesen werden. 2.
Vorbemerkungen zu den GPS-Daten

E. 3.1
Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 3-5). Fer- ner findet sich
im vorinstanzlichen Urteil (Urk. 54 S. 12 f. lit. A Ziff. 1) eine zu- treffende



Zusammenfassung, auf die verwiesen werden kann.

E. 3.2
Der Beschuldigte bestreitet seine Tatbeteiligung an diesen Delikten vollum- fänglich (Urk.
D 1 6 S. 3; Urk. O 4 1 S. 5 und Urk. 3 S. 17; Urk. 25 S. 34 und 36, Urk. 101 S. 5) und lässt
im Rahmen des Berufungsverfahrens die diesbezüglichen Schuldsprüche anfechten (Urk.
55 S. 2, Urk. 103 S. 2).

E. 3.3
Die Verteidigung führte dazu anlässlich der Berufungsverhandlung aus, dass das Einzige,
was A._____ mit den Dossiers 1 und 2 in Verbindung bringe, die Aussagen von B._____
seien. Dieser sei aber per se ein unglaubwürdiger Be- lastungszeuge und sage auch
unglaubhaft aus. Dies deshalb, weil er alles tue, um A._____ in einem möglichst schlechten
Licht darzustellen. Es müsse entge- gen der Darstellung der Vorinstanz von einem
Rachegeständnis ausgegangen werden. Ausserdem könne bei den Aussagen B._____s von
konsistenten Aussa- gen keine Rede sein (Urk. 98 N 17 ff.).

E. 3.4
Zur Erstellung des Anklagesachverhaltes sind die folgenden Beweismittel zu würdigen: Die
Aussagen des Beschuldigten (Urk. D1 6; Urk. O4 1 S. 5 und Urk. 3 S. 17; Urk. 25 S. 34 und
36) und des Mitbeschuldigten B._____ (Urk. D1 5 S. 3; O 4 Urk. 1 S. 5 und Urk. 3 S. 17;
Urk. D2 4 S. 3; Urk. 25 S. 34 f.), der An- zeigerapport der Kantonspolizei Thurgau vom 2.
August 2013 (Urk. D1 1), die

- 23 - Auflistung des Deliktsguts und des Sachschaden der Geschädigten D._____ AG (Urk.
D1 3), die Fotodokumentation (Urk. D1 4) und die Auswertung der GPS- Daten des vom
Beschuldigten A._____ gemieteten Renault Twingo mit Kennzei- chen ZH 1 (Urk. D1
7/1-2; Urk. D2 6/1-2).

E. 3.5
Die Aussagen des Beschuldigten und des Mitbeschuldigten B._____ wur- den von der
Vorinstanz korrekt zusammengefasst (Urk. 54 S. 18 f. lit. c). Der Ein- wand der
Verteidigung, wonach es sich bei den belastenden Aussagen des Be- schuldigten B._____
um ein Rachegeständnis handeln könnte, hat die Vorinstanz ausführlich behandelt und ist
zum Schluss gekommen, dass sich jene in Bezug auf die Tatbeteiligung des Beschuldigten
als glaubwürdig erweisen würden (Urk. 54 S. 24 f. lit. e). Es ist mit der Vorinstanz und
entgegen der Verteidigung mitnichten so, dass der Mitbeschuldigte B._____ versucht hat,
den Beschuldigten in einem möglichst schlechten Licht darzustellen. Vielmehr hat er den
Beschuldig- ten in Bezug auf die Raubtaten nur zurückhaltend belastet und ausgesagt,
dieser sei Schmiere gestanden, während dem er in die Lokalitäten eingedrungen sei und die
anwesenden Personen ausgeraubt habe. Wenn der Mitbeschuldigte B._____ den
Beschuldigten aus Rache hätte belasten wollen, hätte er ihn stärker belastet und ihm eine
zentralere Rolle bei den schwerwiegenden Raubtaten zugedacht. Im Übrigen belastet der
Mitbeschuldigte B._____ durch die Aussagen zulasten des Beschuldigten vor allem auch
sich selber massiv. Es ist zwar zutreffend, dass der Mitbeschuldigte B._____ seine
anlässlich der Einvernahme vom 20. April 2014 deponierten Aussagen in Bezug auf
künftige ge- plante Delikte und seine Kenntnis über das erbeutete Einbruchswerkzeug
später teilweise relativierte. Mit der Vorinstanz ist dabei jedoch davon auszugehen, dass es
sich bei diesen Relativierungen um Schutzbehauptungen handelte, zumal der Beschuldigte



und der Mitbeschuldigte B._____ in der Folge tatsächlich zahlreiche Einbruchdiebstähle
begingen. Entgegen der Verteidigung sind die belastenden Aussagen des Mitbeschuldigten
B._____ verwertbar, da er diese beispielsweise in der Konfrontationseinvernahme vom 14.
Oktober 2014 in Anwesenheit des Beschuldigten auf Vorhalt bestätigte (Urk. O4 1 S. 4 f.).
Es spielt dabei keine Rolle, dass der Mitbeschuldigte B._____

- 24 - das Tatgeschehen nicht erneut mit eigenen Worten schilderte, sondern auf Vor- halt
seiner früheren Aussagen bestätigte, da der Beschuldigte dadurch Kenntnis von den ihn
belastenden Aussagen hatte, seine Teilnahmerechte wahren konnte und hätte
Ergänzungsfragen stellen können.

E. 3.6
Die Vorinstanz kam nach zutreffender Würdigung der relevanten Beweis- mittel zum
korrekten Schluss, dass die Anklagesachverhalte der Dossier 1 und 2 rechtsgenügend
erstellt seien. Darauf kann vollumfänglich verwiesen werden (Urk. 54 S. 18-27). 4. Dossier
3 4.1. Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 5 f.). Er wurde von
der Vorinstanz zutreffend zusammengefasst (Urk. 54 S. 30 f. lit. B Ziff. 1), worauf zu
verweisen ist. 4.2. Auch bei diesem Sachverhalt streitet der Beschuldigte seine
Tatbeteiligung konsequent ab (Urk. O4 1 S. 6; Urk. O4 3 S. 18; Urk. 25 S. 43 ff., Urk. 101
S. 5) und lässt im Rahmen des Berufungsverfahrens den diesbezüglichen Schuld- spruch
anfechten (Urk. 55 S. 2, Urk. 103 S. 2). 4.3. Die Vorinstanz hat die vorhandenen
Beweismittel vollständig aufgeführt (Urk. 54 S. 31 lit. b) und kommt nach umfassender
Würdigung aller relevanten Beweismitteln zum zutreffenden Schluss, dass der Sachverhalt
gemäss Anklage erstellt sei (Urk. 54 S. 31-34). Darauf kann verwiesen werden. Präzisierend
ist Folgendes anzufügen: Entgegen der Verteidigung (Urk. 32 S. 16) und der Vorinstanz
(Urk. 54 S. 33) sag- te der Mitbeschuldigte B._____ nicht falsch aus, als er ausführte, sie
hätten das Delikt an einem Sonntag oder Wochentag begangen, da er am nächsten Tag ha-
be arbeiten müssen (Urk. 25 S. 43). Gemäss Rapport der Kantonspolizei Thurgau wurde
zwischen dem 29. Juni 2013, 23.50 Uhr und dem 30. Juni 2013, 6.30 Uhr in das Restaurant
des F._____ eingebrochen (Urk. D3 1). Genauer wird die Tat- zeit jedoch durch den
Standort des vom Beschuldigten und vom Mitbeschuldigten B._____ gemieteten Fahrzeugs
bestimmt: Gemäss GPS-Daten des Renault

- 25 - Twingo stand dieser am Sonntag, 30. Juni 2013 zwischen 00.46 Uhr und 1.56 Uhr an
der …strasse in BH._____, also in unmittelbarer Nähe des Tatorts (vgl. google maps),
weshalb es auf der Hand liegt, dass die Tat vom Beschuldigten und dem Mitbeschuldigten
B._____ in dieser Zeitspanne begangen wurde, folglich also in den frühen Morgenstunden
des 30. Juni 2013, einem Sonntag. Demnach sagte der Mitbeschuldigte B._____ korrekt
aus, dass die Tat an einem Sonntag (oder an einem Wochentag) gewesen sein müsse, da er
am nächsten Tag habe arbeiten müssen. Weiter moniert die Verteidigung, der
Mitbeschuldigte B._____ belaste den Be- schuldigten einzig in der delegierten polizeilichen
Einvernahme, danach habe er nur noch darauf verwiesen und quasi keine eigenen Aussagen
mehr gemacht (Urk. 98 N 36 f.). Anlässlich der Hauptverhandlung erklärte der
Mitbeschuldigte B._____, dass A._____ die Türe aufgebrochen habe, wobei er nicht wisse,
ob das mit einem Hammer geschehen sei. Er selber habe ca. 35 bis 40 Meter weit weg
gewartet. In der Folge sei er dann rein gegangen, um A._____ zu holen. Es sei schon eine
gefühlte Weile her gewesen, als A._____ rein gegangen sei. Er habe nur gesagt, dass beim
Restaurant hinten wieder Licht angegangen sei. Er sei dann gegangen und A._____ sei
hinterher gekommen. Er wisse nicht mehr, wes- sen Idee das Ganze gewesen sei, seine aber



nicht, da er schon beim ersten De- likt nicht die Idee dazu gehabt habe. Er sei für alle Taten
von A._____ unter Druck gesetzt worden, wobei dieser nie gesagt habe, was er vorgehabt
habe. Er (A._____) habe jeweils nur gesagt, er (B._____) solle ihn da und dorthin fahren
(Urk. 25 S. 44 f.). Die Behauptung, der Mitbeschuldigte B._____ habe nach der
polizeilichen Einvernahme keine den Beschuldigten belastenden Aussagen mehr gemacht,
ist demnach unzutreffend. Im Übrigen ist festzuhalten, dass der Mitbe- schuldigte B._____
in Anwesenheit des Beschuldigten und dessen Verteidigers auf Vorhalt seiner bisherigen
Aussagen diese in einer Konfrontationseinvernahme bestätigte, wodurch die
Teilnahmerechte des Beschuldigte gewährleistet waren, konnte er doch Ergänzungsfragen
stellen (Urk. O4 1 S. 7). In Bezug auf das von der Verteidigung (Urk. 98 N 41)
vorgebrachte Argument des Rachegeständnisses kann auf die obigen Ausführungen
verwiesen werden (Ziff. 3.5.).

- 26 - 5. Dossier 36 5.1. Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S.
9). Eine zutreffende Zusammenfassung findet sich im vorinstanzlichen Urteil (Urk. 54 S. 52
lit. D Ziff. 1). 5.2. Der Beschuldigte bestritt, etwas mit der Sache zu tun zu haben (Urk. O4
1 S. 16 und Urk. 3 S. 23; Urk. 25 S. 60, Urk. 101 S. 8). Anlässlich der Berufungs-
verhandlung führte die Verteidigung dazu aus, dass sich die Sachverhaltsdarstel- lung im
Wesentlichen auf die Aussagen von B._____ beschränke. Die GPS-Daten würden einzig die
unbestrittene Anwesenheit B._____s am Tatort erklären. Die Aussagen B._____s in Bezug
auf den Tatbeitrag A._____s seien nicht besonders glaubhaft, sei doch auch hier davon
auszugehen, dass die Tat mit einem anderen Teilnehmer begangen worden sei. Zudem sei
auch hier wieder das typische Ra- chegeständnisverhalten feststellbar. Im Übrigen habe das
Deliktsgut nicht in ver- wertbarer Weise nachgewiesen werden können, weshalb der
Diebstahl nicht er- stellt werden könne (Urk. 98 N 43 f.). Der Mitbeschuldigte B._____
anerkannte dagegen den äusseren Sachverhalt und belastete den Beschuldigten (Urk. D36 5
S. 1 ff.; O 4 Urk. 1 S. 14 ff. und Urk. 3 S 23; Urk. 25 S. 59), bestritt aber, dass beim
Einbruch etwas gestohlen worden sei bzw. machte geltend, dass er nichts von der Beute
gewusst habe (Urk. D36 5 S. 2 und S. 5; Urk. 25 S. 60). 5.3. Die Vorinstanz hat die
vorhandenen Beweismittel richtig aufgeführt (Urk. 54 S. 53 lit. b) und zutreffend gewürdigt
(Urk. 54 S. 53 ff.). Darauf ist zu verweisen. Ergänzend ist zu konstatieren, dass die Theorie
des Rachegeständnisses unter Hinweis auf obige Ausführungen zu verwerfen ist (vgl. Ziff.
3.5.) und den Beschul- digten belastenden Aussagen des Mitbeschuldigten B._____
Glauben zu schen- ken ist, zumal auch die Auswertungen der GPS-Daten belegen, dass sich
das vom Beschuldigten gemietete Fahrzeug Renault Clio, ZH 2 (Urk. O6 4/6) zur Tat- zeit
in unmittelbarer Nähe des Tatorts befand (Urk. D36 7/2). 5.4. Gemäss Polizeirapport
wurden bei diesem Einbruch vier Bier und vier Chips-Packungen gestohlen (Urk. D36 1 S.
4). Der Mitbeschuldigte B._____ be-
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weiterer Belege über das Deliktsgut ist in dubio pro reo davon auszuge- hen, dass beim
Einbruch in das Areal der Badi BI._____ keine Beute gemacht wurde. Im Übrigen ist der
Sachverhalt gemäss Dossier 36 erstellt. 6. Dossier 7 6.1. Der diesbezügliche
Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 11). Die Vorinstanz hat den
Sachverhalt zutreffend zusammengefasst (Urk. 54 S. 61 lit. E Ziff. 1). 6.2. Der Beschuldigte
bestreitet auch anlässlich der Berufungsverhandlung, mit dem Anklagevorwurf etwas zu tun
zu haben (Urk. 101 S. 8). 6.3. Die Vorinstanz hat die massgebenden Beweismittel
zutreffend aufgeführt (Urk. 54 S. 62 f. lit. b) und gewürdigt (Urk. 54 S. 63 f. lit. d) und



kommt zum Schluss, dass der Sachverhalt gemäss Dossier 7 erstellt sei. Darauf kann
vollum- fänglich verwiesen werden. Soweit die Verteidigung einwirft, dass in Bezug auf
das Deliktsgut nicht auf die Parteibehauptung im Polizeirapport abgestellt werden dürfe
(Urk. 98 N 48), ist festzuhalten, dass der Mitbeschuldigte B._____ aussagte, A._____ sei
mit zwei oder drei Taschen aus dem Gebäude herausgekommen. Auf Frage, was mit den
gestohlenen Gegenständen und dem Bargeld geschehen sei, antwortete er, er habe sicher
etwas Geld erhalten, er könne aber nicht sagen, wie viel. Er könne sich nicht erinnern, ob er
auch noch Zigaretten erhalten habe (Urk. D7 4 S. 3, 5). Folglich wusste der Mitbeschuldigte
B._____, dass bei diesem Delikt Zigaretten erbeutet wurden, ohne dass der
Einvernehmende dies erwähnt hätte. Daher leitet sich zumindest die Art des Deliktsguts
nicht nur aus dem Poli- zeirapport ab, sondern auch aus den glaubhaften Aussagen des
Mitbeschuldigten B._____. Demnach ist auch die eingeklagte Höhe und Art des Deliktsguts
erstellt. 7. Dossier 10 7.1. Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S.
15). Er wurde zudem von der Vorinstanz zusammengefasst (Urk. 54 S. 65 lit F. Ziff. 1),
worauf zu verweisen ist.
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fochten, der bestreitet, mit der Sache etwas zu tun zu haben (zuletzt an der Beru-
fungsverhandlung Urk. 101 S. 8 f.). Die Vorinstanz hat die massgeblichen Be- weismittel
vollständig genannt (Urk. 54 S. 66 lit. b) und diese entsprechend aufge- führt (Urk. 54 S. 66
ff.). 7.3. Der amtliche Verteidiger des Beschuldigten hat vor Vorinstanz darauf hin-
gewiesen, dass der Mitbeschuldigte B._____ die Tat alleine oder zusammen mit einer
Drittperson als Komplize verübt haben könnte. Die Aussage wäre diesfalls identisch.
Deshalb sei der Beweiswert der Aussage gleich null. Die Polizei habe beispielsweise nach
einem AY._____ gefragt, ohne aber dieser Spur nach- zugehen. Demgegenüber habe
A._____ konstant bestritten, in die Sache invol- viert zu sein. Selbst die Polizei schien sich
ihrer Sache nicht sicher gewesen zu sein. Der Verteidiger zitiert in diesem Zusammenhang
eine E-Mail von BJ._____ (KAPO SG): "A._____ will von den beiden Delikten nichts
wissen. Es scheint, dass er vielleicht recht hat. Ich vermute schwer, dass AY._____, 1988,
mit B._____ unterwegs war, und als AY._____ verhaftet wurde (12.12.2013- 13.01.2014 in
U-Haft) hat B._____ A._____ mit auf die Tour genommen. – ist eine Variante, die nicht
vergessen werden darf" (Urk. 32 S. 25 f. Rz 82 f.). Auch im Be- rufungsverfahren bringt der
Verteidiger die Möglichkeit der Beteiligung AY._____s wieder vor (Urk. 98 N 51). 7.4. Die
E-Mail von BJ._____, Kapo SG, wurde von BK._____, Kapo AI, beant- wortet. Dort ist
zusammenfassend zu lesen, dass beim Einbruchdiebstahl Freibad BL._____ eine zweite
DNA-Spur – neben derjenigen, welche dem Mitbeschuldig- ten B._____ zugeordnet
werden konnte – gefunden wurde, welche aber weder dem Beschuldigten noch AY._____
zugeordnet werden konnte. BK._____ schreibt: "Du sprichst weiter einen AY._____, geb.
tt.09.1988 an. Dieser AY._____ ist im Kanton Thurgau bereits ED-behandelt worden. Wäre
unsere zweite DNA-Spur von AY._____ gewesen, hätte diese bereits "gehittet". Dieser
No-Hit auf unsere zweite DNA-Spur bedeutet jedoch nicht, dass, wie Du schreibst, B._____
zusammen mit AY._____, den EBD im Freibad BL._____ be-
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betreffend EBD Freibad BL._____" (Urk. O2 4.3). 7.5. In diesem Zusammenhang hat der
amtliche Verteidiger den Beizug der Ak- ten des gegen AY._____ geführten Strafverfahren
beantragt (Urk. 82). Diese Ak- ten wurden mit Präsidialverfügung vom 5. September 2016
beigezogen (Urk. 89). Weder aus den beigezogen Akten noch – wie oben unter Ziff. 7.4.



gesehen – auf- grund der am Tatort gefundenen DNA-Spuren ergeben sich Hinweise auf
eine Tatbeteiligung von AY._____ beim Einbruchdiebstahl Freibad BL._____ in BM._____
vom 6. August 2013. 7.6. Die Vorinstanz hat die Aussagen des Mitbeschuldigten B._____
gewürdigt und ist zum Schluss gekommen, dass diese glaubhaft sind. Zusammen mit den
entsprechenden GPS-Daten, des vom Beschuldigten A._____ gemieteten Renault Clio
kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass der diesbezügliche Sach- verhalt erstellt sei (Urk.
54 S. 71). Dem ist nichts beizufügen.

E. 8
Dossier 11

E. 8.1
Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 16). Eine zutreffende
Zusammenfassung findet sich im vorinstanzlichen Urteil (Urk. 54 S. 72 lit. G Ziff. 1).

E. 8.2
Der Beschuldigte hat seine Tatbeteiligung bei diesem Delikt stets ab- gestritten (zuletzt in
der Berufungsverhandlung, vgl. Urk. 101 S. 9) und lässt den vorinstanzlichen Schuldspruch
anfechten. Im Rahmen des Berufungsverfahrens lässt er unter anderem ausführen, dass das
Mietfahrzeug entgegen den Erwä- gungen der Vorinstanz am Vortag der Verübung des
Delikts gar nicht in BN._____ in der Nähe des Tatorts gestanden habe (Urk. 98 N 56).
Entgegen diesen Ausführungen befand sich das vom Beschuldigten gemietete Fahrzeug
jedoch am 13. August 2013 um 15.24 Uhr (die Zeitverschiebung bereits berücksichtigt) –
also am Nachmittag vor der Tat – gestützt auf die GPS-Daten auf der Umfahrungsstrasse in
BN._____ (Urk. D 11 7/1 S. 1).
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E. 8.3
Soweit die Verteidigung anführt, der Mitbeschuldigte B._____ könnte die- ses Delikt auch
mit BO._____ begangen haben, da er gemäss GPS-Daten vor der Tat bei dessen Wohnung
vorbeigefahren sei (Urk. 98 N 58), ist dem Folgendes zu entgegnen: Die besagte
BP._____-strasse in BQ._____, welche die Täterschaft gemäss GPS-Auswertung des vom
Beschuldigten und dem Mitbeschuldigten B._____ gemieteten Autos sowohl vor als auch
nach der Tat entlangfuhr (Urk. D11 7/1 S. 2, 4), liegt auf dem direkten Weg vom Tatort
zum Wohnort des Beschuldigten und des Mitbeschuldigten B._____ (vgl. google maps).
Daraus lässt sich folglich für eine Mittäterschaft von BO._____ nichts ableiten. Ebenso
wenig lässt sich eine von der Verteidigung vermutete Mittäterschaft von AY._____
belegen, denn dass es sich bei den für das vorliegende Delikte ver- wendeten Handschuhen
um dieselben handelt, wie sie offenbar bei AY._____ si- chergestellt wurden, ist eine
unbelegte Vermutung der Verteidigung (Urk. 98 N 55). Die Verteidigung macht im
Berufungsverfahren schliesslich erneut geltend, die Teilnahmerechte des Beschuldigten
seien nicht gewahrt worden, da der Mitbe- schuldigte B._____ seine den Beschuldigten
belastenden Aussagen bei der Poli- zei in dessen Abwesenheit deponiert und hernach stets
einfach darauf verwiesen habe (Urk. 98 N 54). Dies ist unzutreffend. Der Mitbeschuldigte
B._____ machte anlässlich der Konfrontationseinvernahme, nachdem ihm seine
polizeilichen Ein- vernahmen vorgehalten wurden (Urk. O4 1 S. 30), differenzierte
Angaben zum Anklagevorwurf (Urk. O 4 1 S. 29 - 31). Die Verteidigung hätte im
Anschluss da- ran die Möglichkeit gehabt, Ergänzungsfragen zu stellen, worauf sie



verzichtete (Urk. O4 1 S. 32 ganz oben). Die Teilnahmerechte des Beschuldigten wurden
demnach auch hier gewahrt.

E. 8.4
Die Vorinstanz hat die zur Verfügung stehenden Beweismittel vollständig aufgeführt und
zutreffend wiedergegeben (Urk. 54 S. 73 ff.). Sie kommt nach ent- sprechender Würdigung
zum Schluss, dass der Sachverhalt erstellt sei (Urk. 54 S. 79). Dem ist nichts beizufügen.
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E. 9
Dossier 16

E. 9.1
Der Anklagesachverhalt ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 21). Die Vorinstanz
hat diesen korrekt zusammengefasst (Urk. 54 S. 159 lit. T Ziff. 1), worauf zu verweisen ist.

E. 9.2
Die Vorinstanz hat den Beschuldigten von diesem Vorwurf frei gesprochen, mit der
Begründung, dass die GPS-Daten selber sowie die Randdatenidentifikati- on seine
Anwesenheit am Tatort nicht belegen könnten (Urk. 54 S. 163). In Bezug auf das im
Mundbereich von Frau BS._____ gefundene Spurenasservat, bei dem der Beschuldigte als
Spurengeber nicht ausgeschlossen werden kann (Urk. D16 7/13), hielt die Vorinstanz fest,
dass die DNA nur von den Handschuhen des Tä- ters stammen könne. Der Mitbeschuldigte
B._____ habe dazu glaubhaft ausge- führt, dass seine Handschuhe immer im Kofferraum
des Autos gelegen hätten. Anders als bei Schuhen, die selten untereinander ausgetauscht
würden, sei es bei Handschuhen (recte: nicht) abwegig, dass sie gelegentlich auch von
anderen Personen genommen würden. Es sei deshalb auch mit der Möglichkeit zu rech-
nen, dass eine andere Person bei der Deliktsbegehung die Handschuhe des Mit-
beschuldigten B._____ getragen habe. Weiter gelte es zu bemerken, dass Frau BS._____
einen auffälligen Gang des Täters bemerkt habe wolle. Ein solcher ha- be aber weder beim
Beschuldigten noch beim Mitbeschuldigten B._____ beo- bachtet werden können.
Schliesslich lasse sich auch aus den Aussagen von Frau BS._____ keine Schlüsse auf die
Täterschaft ziehen. Es sei erwiesen, dass das vom Beschuldigten und vom Mitbeschuldigten
B._____ gemietete silberne Fahr- zeug zur Tatzeit an diesem Ort abgestellt gewesen sei und
es sich bei den von Frau BS._____ gesehenen Personen höchstwahrscheinlich um die
Täterschaft gehandelt habe. Jedoch habe Frau BS._____ die Personen nicht identifizieren
können (Urk. 54 S. 164).

E. 9.3
Die Staatsanwaltschaft hat den Freispruch angefochten und dazu in der Berufungserklärung
und anlässlich der Berufungsverhandlung ausgeführt, dass die Indizienkette (DNA des
Mitbeschuldigten am Opfer, Auto des Beschuldigten und des Mitbeschuldigten B._____ sei
gemäss GPS Daten zur Tatzeit vor Ort gewesen, Täter hätten hochdeutsch gesprochen, zwei
Täter seien gesehen wor-

- 32 - den, wenige Stunden vor dem Raubversuch seien der Beschuldigte und der Mit-
beschuldigte B._____ gemäss Randdatenerhebung und GPS-Daten gemeinsam im Auto
unterwegs gewesen) sei derart erdrückend, dass nur ein Schuldspruch erfolgen könne (Urk.
57 S. 3, Urk. 106 S. 5).



E. 9.4
Die Vorinstanz hat die zur Verfügung stehenden Beweismittel richtig aufge- führt (Urk. 54
S. 160 lit. b). Sie hat sodann die Aussagen des Beschuldigten und des Mitbeschuldigten
B._____ ausführlich wiedergegeben (Urk. 72 S. 160 f. lit. c).

E. 9.5
Die Geschädigte BS._____, Shopinhaberin der BT._____ Tankstelle, AW._____, wurde am
24. August 2013 von der Kantonspolizei Zürich befragt (Urk. D16 3/1). Sie schilderte, wie
sie am frühen Morgen des 24. August 2013 mit ihrem Auto an ihrem Arbeitsort eingetroffen
sei und von der Rückbank eine flache Kartonschachtel behändigt habe. Sie sei dann in
Richtung Hintereingang gegan- gen und habe diese Kartonschachtel neben dem
Haupteingang fallen lassen. Es habe von der Schachtel einen lauten Knall gegeben. Sie
habe noch gedacht, ups, dies sei jetzt auch noch laut gewesen, da es gehallt habe. Aus
Reflex habe sie sich umgekehrt und habe niemanden erschrecken oder aufwecken wollen in
der Nachbarschaft. Als sie sich gedreht habe, habe sie plötzlich eine Person erkannt. Diese
habe so ausgesehen, sprich, habe so eine "gorillaartige" Bewegung ge- macht. Es habe so
ausgesehen, als ob sich diese Person auf dem Boden abgefe- dert und dabei die beiden
Arme und Hände in die Höhe gehalten habe. Vermutlich sei diese Person von der dortigen
Stützmauer auf den Parkplatz herunterge- sprungen (Urk. D16 3/1 S. 2 Frage und Antwort
Nr. 8). Den weiteren Verlauf schilderte BS._____ wie folgt: "Plötzlich erkannt ich, dass
diese Person eine Mas- ke trug. Dieser kam gleichzeitig auf mich zu. Ich lief gleichzeitig
automatisch re- tour in Richtung Tankstelle, Haupteingang. Weil dort mehr Licht war. Ich
schrie schon da, als ich diesen Mann mit der "Töffmaske" erkannte. Der Mann packte mich
und versuchte gleichzeitig meinen Mund zuzuhalten, da ich laut schrie. Ich habe keine
Worte geschrien, sondern habe einfach gekreischt. Plötzlich fiel ich zu Boden, ich weiss
aber nicht mehr, warum. Dabei konnte ich ihm die "Töffmaske" einen Teil vom Gesicht
einreissen. Dies auf der linken Seite von mir aus gesehen. Die Maske ging dabei kaputt. Ich
konnte das Gesicht des Täters nicht erkennen.

- 33 - Ich konnte auch keine anderen speziellen Merkmale erkennen. Es ging so schnell, ich
kann nicht sagen, ob ich gestolpert oder vom Täter gestossen wurde. Der Täter drückte mir
erneut den Mund mit seiner Hand zu. Dabei bemerkte ich, dass dieser Gartenhandschuhe
oder Handwerkerhandschuhe mit kleinen Gum- minoppen trugt. Gleichzeitig wurde ich in
hochdeutsch von ihm angesprochen mit den Worten: 'Halt deine Fresse, sonst steche ich
dich ab'. Er wiederholte sich zwei oder dreimal mit denselben Worten in hochdeutsch: 'Halt
die Fresse' (Urk. D16 3/1 S. 2 Antwort auf Frage 9). Den Täter beschrieb BS._____ mit
Stichworten unter anderem mit "175 cm bis 180 cm gross, sportliche Statur, sprach klar
hochdeutsch, (…), auffälliger Gang, analog wie eine Gorilla, O-Beine" (Urk. D16 3/1 S. 3
Antwort auf Frage 14).

E. 9.6
Am 3. Dezember 2014 wurde BS._____ bei der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich
als Zeugin befragt (Urk. D16 3/2). Sie führte nochmals aus, dass sie sich – nachdem sie die
Kartonschachtel habe fallen lassen, was einen ziemli- chen Lärm gemacht habe –
umgedreht habe. Sie habe in Richtung ihres Autos geschaut. An der Wand stehe ein
Kleidercontainer, in den man Altkleider entsorgen könne. Dort habe sie eine Gestalt stehen
sehen. Sie vermute, dass dieser Mann von der Stützmauer hinunter gesprungen sei.
Jedenfalls sei er mit erhobenen Händen dort gestanden, wie ein Gorilla. Ihr erster Gedanke



sei gewe- sen, dass es sich um einen Witz handle. Der Mann sei auf sie zu gekommen und
habe keinen Ton gesagt. Sie habe dann Angst bekommen und realisiert, dass es sich um
keinen Witz gehandelt habe. Sie habe dann laut geschrien (…) (Urk. D16 3/2 S. 3 Antwort
auf Frage 12). Er habe in einem schönen hochdeutsch gespro- chen (…) (Urk. D16 3/2 S. 4
Antwort auf Frage 13). Sie habe das Gefühl gehabt, er habe O-Beine, als er weggerannt sei
(Urk. D16 3/2 S. 7 Antwort auf Frage 32).

E. 9.7
Bei den Akten befindet sich die Fotodokumentation des Forensischen Insti- tuts Zürich
(Urk. D16 2/2). Auf der Ergänzungsaufnahme zu Blatt 2 (Urk. D16 2/2 S. 3) ist die Mauer
sichtbar, bei der BS._____ die fragliche Person entdeckt hat. Die Mauer ist höher als ein
Auto. Dies erklärt auch die Aussage von BS._____, die anfänglich nicht etwa von einem
Gorilla-Gang gesprochen hat, sondern da-

- 34 - von, dass die Person, die sie plötzlich erblickte, so dagestanden habe wie ein Go- rilla,
weil diese wohl von der Mauer gesprungen sei.

E. 9.8
Aus den GPS-Daten des PW's ZH 2, Renault Clio (Urk. D16 8/4), ergibt sich, dass sich das
Fahrzeug in der Nacht vom 23. auf den 24. August 2013 zwi- schen 23:03 und 00:29 Uhr
beim Tatort gemäss Dossier 15 (Golfpark AQ._____, BV._____) und zwischen 01:51 und
01:53 Uhr und zwischen 01:58 und 02:27 Uhr beim Tatort in AW._____ befunden hat.
Zwischen 01:10 und 01:17 Uhr befand sich das Auto an der BW._____-strasse 1, Q._____,
d.h. beim AX._____ Pub, wo der Beschuldigte und der Mitbeschuldigte B._____ im
fraglichen Zeitraum wohn- haft waren. Bei allen Zeiten ist eine Zeitverschiebung von plus 2
Stunden zu be- rücksichtigen (Urk. D16 8/5).

E. 9.9
Wie bereits festgehalten, kann davon ausgegangen werden, dass die vom Beschuldigten und
dem Mitbeschuldigten B._____ angemieteten Fahrzeuge aus- schliesslich von ihnen benutzt
worden sind. Weiter liegen eine den Mitbeschuldig- ten B._____ belastende DNA-Analyse
und die Angabe der Zeugin BS._____ vor, die im fraglichen Fahrzeug zwei Personen
gesehen hat (Urk. D16 6/1 S. 3). Dann soll einer der Täter gemäss BS._____ hochdeutsch
gesprochen haben. Bezüglich der Mobiltelefonranddaten des Beschuldigten ist auffällig,
dass dieser ca. 34 Mi- nuten bevor das gemietete Fahrzeug in der Nähe des Tatort stand
(Urk. D16 8/1 S. 10) eine SMS erhalten hatte (SMMT = Short Message Terminated =
eingehen- de SMS, vgl. im Anhang zu Urk. D16 8/3) und eine Stunde, nachdem das Fahr-
zeug das letzte Mal in der Nähe des Tatorts geortet worden war (Urk. D16 8/1 S. 10), eine
solche versandte (SMMO = Short Message Originated = abgehende SMS, vgl. im Anhang
zu Urk. D16 8/3), wobei dazwischen und damit während der Tat keinerlei Aktivität des
Mobiltelefons des Beschuldigten festgestellt werden konnte. Gemäss google maps dauert
der Weg vom AX._____ Pub bis zur BX._____-strasse … in AW._____ mit dem Auto
ungefähr 34 Minuten. Gestützt auf diese Indizien kann der eingeklagte Sachverhalt erstellt
werden.
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E. 10
Dossier 17 und 18



E. 10.1
Die diesbezüglichen Anklagevorwürfe ergeben sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 21 f.)
und wurden von der Vorinstanz richtig zusammengefasst (Urk. 54 S. 80 f. lit. H Ziff. 1).

E. 10.2
Der Beschuldigte bestritt stets seine Tatbeteiligung (zuletzt an der Beru- fungsverhandlung,
Urk. 101 S. 9) und lässt den vorinstanzlichen Schuldspruch anfechten.

E. 10.3
Die Vorinstanz hat die vorhandenen Beweismittel vollständig aufgeführt (Urk. 54 S. 81 lit.
b). Sie ist ausführlich auf diese eingegangen und kommt nach zutreffender Würdigung zum
Schluss, dass die beiden Sachverhalte erstellt seien (Urk. 54 S. 81-85). Darauf kann ohne
weiteres verwiesen werden.

E. 10.4
Ergänzend ist anzufügen, dass es – wie die amtliche Verteidigung des Be- schuldigten
einwendet (Urk. 98 N 64) – zutreffend ist, wonach die bei den späte- ren Raubtaten zum
Einsatz gekommene Imitationswaffe von der Geschädigten nicht als Deliktsgut angegeben
wurde. In der Konfrontationseinvernahme vom

E. 10.5
Die Verteidigung hat weiter eingewendet, der modus operandi bei den üb- rigen vom
Beschuldigten eingestandenen Delikten unterscheide sich vom hier vorliegenden, da er bei
jenen die Rollläden ohne grossen Aufwand aufgebrochen habe, in den vorliegenden
Delikten jedoch die Haupteingangstür aufgewuchtet, respektive eine Scheibe eingeschlagen
worden sei (Urk. 98 N 63). Dem ist zu entgegnen, dass der Beschuldigte nicht bestritten hat,
im Zusammenhang mit dem Einbruch in Q._____ (Dossier 19) vor dem Aufwuchten eines
Rollladens am

- 36 - Tatort – erfolglos – versucht zu haben, die Eingangstür aufzubrechen (Urk. O4 3 S.
43). Beim Einbruch in BY._____ [Ortschaft] (Dossier 5) brach der Beschuldigte
unbestrittenermassen eine Holztür auf (Urk. O4 3 S. 21 f.) und beim Einbruch in L._____
(Dossier 13) schlug er ein Fenster ein (Urk. O4 S. 3 S. 34 f., Urk. 29 S. 5 f.). Demzufolge
ging der Beschuldigte entgegen der Verteidigung auch in anderen Fällen ähnlich wie
vorliegend vor.

E. 10.6
Gestützt auf die obigen Erwägungen können die Anklagevorwürfe der Dos- siers 17 und 18
erstellt werden. 11. Dossier 24 11.1. Der entsprechende Anklagesachverhalt findet sich in
der Anklageschrift (Urk. 2 S. 28 f.). Die Vorinstanz hat diesen zutreffend zusammengefasst
(Urk. 54 S. 97 lit. M Ziff. 1). 11.2. Der Beschuldigte hat den Sachverhalt anerkannt mit
Ausnahme des Auf- brechens der Eingangstüre mit einem Geissfuss (O 4 Urk. 3.2. S. 5;
Urk. 29 S. 54). Anlässlich der Hauptverhandlung räumte der Beschuldigte ein, dass er das
gemacht habe, was ihm in der Anklageschrift vorgehalten werde (Urk. 29 S. 51). Auf die
Frage, ob die Hütte nicht abgeschlossen gewesen sei, sagte der Beschul- digte, soweit er
sich erinnern könne, sei die Türe offen gewesen. Demgegenüber führte der Mitbeschuldigte
B._____ aus, dass er gesehen habe, wie der Beschul- digte die Tür mit einem Kuhfuss
aufgebrochen habe. Der Beschuldigte sagte da- zu, dass ihn das störe. Er habe das nicht
gemacht. Er könne sich nicht daran er- innern. Er habe keinen Kuhfuss in der Hand gehabt



(Urk. 29 S. 54). In der Beru- fungsverhandlung wiederholte der Beschuldigte, sich nicht
daran zu erinnern, die Eingangstür aufgebrochen zu haben. B._____ lüge (Urk. 101 S. 9).
Bei diesen Aussagen des Beschuldigten fällt auf, dass er zwar bestreitet, die Tür aufgebro-
chen zu haben, sich aber gleichzeitig nicht daran erinnern will. Es ist deshalb da- von
auszugehen, dass es sich um Schutzbehauptungen handelt. 11.3. Mit der Vorinstanz (Urk.
54 S. 97) ist gestützt auf den Rapport der Kan- tonspolizei Thurgau vom 11. Dezember
2013 (Urk. D24 1), die Fotodokumentati-

- 37 - on der Kantonspolizei Thurgau vom 11. Dezember 2013 (Urk. D24 3 Bilder 2 und 3)
und die glaubhaften Aussagen des Mitbeschuldigten B._____, erstellt, dass die Türe vom
Beschuldigten aufgebrochen wurde. Der eingeklagte Sachverhalt ist damit erstellt. 12.
Dossier 20 12.1. Der Anklagesachverhalt ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 24
f.). Die Vorinstanz hat den Sachverhalt zutreffend zusammengefasst (Urk. 54 S. 99 f. lit. N
Ziff. 1). 12.2. Der Beschuldigte hat stets bestritten, etwas mit diesem Delikt zu tun ge- habt
zu haben und ficht demensprechend auch den vorinstanzlichen Schuld- spruch an. 12.3. Die
Vorinstanz hat die massgeblichen Beweismittel zutreffend aufgeführt und ausführlich
wiedergegeben (Urk. 54 S. 100 ff.). Nach umfassender Würdi- gung kommt sie zum
richtigen Schluss, dass der Sachverhalt erstellt sei (Urk. 54 S. 108). Soweit der Verteidiger
wiederum geltend macht, es komme eine alter- native Täterschaft in Frage (Urk. 98 N 77),
ist dem zu entgegnen, dass es keinen erkennbaren Grund für den Mitbeschuldigten B._____
gibt, den Beschuldigten zu Unrecht derart zu belasten (vgl. Ziff. 3.5.). Ebenso wenig gibt es
Anhaltspunkte auf eine Tatbeteiligung von AY._____ (vgl. Ziff. 7.3.). 13. Dossier 21 13.1.
Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 25 f.). Ei- ne zutreffende
Zusammenfassung findet sich im vorinstanzlichen Urteil (Urk. 54 S. 111). 13.2. Der
Beschuldigte bestritt eine Tatbeteiligung seinerseits und verlangt im Rahmen der Berufung
einen Freispruch. 13.3. Die Vorinstanz hat die vorhandenen Beweismittel vollständig
aufgeführt und ist entsprechend auf diese eingegangen (Urk. 54 S. 112 ff.). Die Vorinstanz

- 38 - hat die Aussagen des Mitbeschuldigten B._____ umfassend analysiert und als
glaubhaft eingestuft, was nicht zu beanstanden ist (Urk. 54 S. 115 f. lit. c). 13.4. Vor
Vorinstanz hat der amtliche Verteidiger ausgeführt, dass der Mit- beschuldigte B._____
behauptet habe, dass A._____ auf der anderen Strassen- seite in einem Wald gewartet habe.
Schaue man sich die Luftaufnahme des Ortes an, an dem das Fahrzeug gestanden habe, so
falle auf, dass um den Tatort her- um einzig Felder seien. Von einem Wald sei keine Spur.
In der Schlusseinver- nahme vom 4. März 2015 habe der Mitbeschuldigte B._____ dann
ausgesagt, dass A._____ in einem Gebüsch auf der anderen Strassenseite gewartet habe.
Diese Aussagen würden sich somit als unglaubhaft erweisen (Urk. 32 S. 42 f. Rz. 149). In
der Konfrontationseinvernahme vom 15. Oktober 2014 sagte der Mitbeschul- digte
B._____, der Beschuldigte sei auf der gegenüberliegenden Strassenseite in einer Art
Wäldchen gewesen (Urk. O4 1.1 S. 4). Anlässlich der Hauptverhandlung erklärte der
Mitbeschuldigte B._____ dann, der Beschuldigte habe im oder hinter dem Gebüsch
gewartet (Urk. 29 S. 42). Wenn man sich die Luftaufnahmen des Tatorts und der daran
entlangführenden BZ._____-strasse in CA._____ [Ort- schaft] anschaut (google maps),
kann man eine die Strasse säumende Reihe Bäume oder Büsche erkennen. Diese
Feststellung deckt sich folglich mit den Aussagen des Mitbeschuldigten B._____, wobei
diese nicht widersprüchlich sind, nur weil er einmal von "einer Art Wäldchen" und ein
anderes Mal von "Gebüsch" sprach, da es sich dabei lediglich um eine Definitionsfrage
handelt. 13.5. Weiter macht die Verteidigung geltend, dass die GPS-Daten in Bezug auf die



Anwesenheit von A._____ nichts zu beweisen vermögen. Die Geschädigte CB._____ habe
wiederholt erklärt, dass sie nur einen Täter gesehen habe. Der amtliche Verteidiger hat
weiter geltend gemacht, aus den Telefondaten lasse sich erkennen, dass A._____ noch um
02:14 Uhr in Q._____ mit seiner damaligen Freundin telefonischen Kontakt gehabt habe
und auch um ca. 07:10 Uhr wieder mit ihr in Kontakt gestanden sei. In der Zwischenzeit
habe er geschlafen. Beach- tenswert sei vorliegend auch, dass ab diesem Delikt und bei
sämtlichen nachfol- genden Delikten das Fahrzeug einzig auf den Namen von B._____
gemietet wor-

- 39 - den sei und es somit nicht mehr ein gemeinsam gemietetes Fahrzeug gewesen sei.
Neben den Aussagen des Mitbeschuldigten B._____ gebe es kein einziges Beweismittel,
das auf die Anwesenheit des Beschuldigten schliessen lassen wür- de. Es gebe keine
DNA-Spuren und die Geschädigte habe nur einen Täter gese- hen (Urk. 32 S. 43 Rz
150-153). Die GPS-Daten allein beweisen tatsächlich nicht, wer sich im fraglichen
Fahrzeug befunden hat. Sie zeigen aber auf, dass der VW Polo ab 02:50 Uhr von der
BW._____-strasse 2, Q._____, weg gefahren wurde, zwischen 03:24 Uhr und 04:52 Uhr in
der Nähe des Tatortes parkiert wurde und um 05:18 Uhr wieder nach Q._____ zurück
gefahren wurde (Urk. D21 6 S. 1, 2 und 4). Dem Beschuldigten war es in zeitlicher Hinsicht
ohne weiteres möglich, die vom Verteidiger angeführ- ten Telefongespräche mit der
damaligen Freundin vor der Wegfahrt und nach der Rückkehr nach Q._____ zu führen.
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auf der Rechnung der BE._____ AG vom 8. Januar
2014 (Mietdauer 7. November 2013 bis 8. Januar 2014) an B._____ für den Opel Corsa; ZH
5, A._____ als Fahrer 2 aufgeführt ist (Urk. O7 2/8), was im Widerspruch zur Behauptung
der Verteidigung steht. In den Akten, welche beim Beschuldigten sichergestellt wurden,
befindet sich sodann eine handschriftliche Aufstellung, aus der hervorgeht, dass Autokosten
bis 15. Dezember 2013 in der Höhe von Fr. 750.- und Tanken etc. bis 26. Dezember 2013 in
der Höhe von Fr. 480.- angefallen sind (Urk. O7 2/11 S. 3), was wiederum für eine
Mitbenutzung des Mietfahrzeugs durch den Beschuldigten spricht. 13.5.1. Mit der
Vorinstanz (Urk. 54 S. 116) ist demnach gestützt auf die vorhan- denen Beweismittel davon
auszugehen, dass der Sachverhalt erstellt ist.

E. 14
Dossier 23

E. 14.1
Der entsprechende Anklagesachverhalt ist der Anklageschrift zu entneh- men (Urk. 2 S. 26
f.) und wurde von der Vorinstanz zutreffend zusammengefasst (Urk. 54 S. 119).
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E. 14.2
Wiederum bestreitet der Beschuldigte, mit diesem Delikt etwas zu tun zu haben und ficht
den vorinstanzlichen Schuldspruch an. Soweit die Verteidigung anführt, das
Anklageprinzip sei verletzt (Urk. 98 N 82 ff.), ist auf die bereits dazu gemachten
Erwägungen zu verweisen (Ziff. I. 3.5.). Demnach ist im Ingress der Anklageschrift
umschrieben, was dem Beschuldigten und dem Mitbeschuldigten B._____ vorgeworfen
wird, wie auch, dass der Beschuldigte am Auskundschaften des Tatorts in gleich
massgeblicher Weise beteiligt gewesen sein soll (Urk. 2 S. 3).

E. 14.3



Die Vorinstanz hat die massgeblichen Beweismittel vollständig genannt und hat sie
ausführlich wiedergegeben (Urk. 54 S. 120 f.). Sie kommt nach ent- sprechender
Würdigung zum zutreffenden Schluss, dass der Sachverhalt erstellt sei (Urk. 54 S. 125).
Darauf kann vollumfänglich verwiesen werden.

E. 14.4
Die Verteidigung kritisiert am vorinstanzlichen Urteil, dass dieses verkenne, dass die
Privatklägerin W._____ den Beschuldigten nie gesehen habe, was ein Widerspruch zu den
Aussagen des Mitbeschuldigten B._____s sei, wonach der Beschuldigte die Postfiliale
ausgekundschaftet habe und dabei gesehen habe, dass der Tresor offen gewesen sei. Es sei
denkbar, dass der Mitbeschuldigte B._____ selber die Filiale ausgekundschaftet habe.
Ausserdem sei der Raum, in dem der Tresor stehe, von aussen nicht einsehbar (Urk. 98 N
86). Die Privatklä- gerin W._____ hat von sich aus ausgesagt, dass die Post von aussen
einsehbar sei (Urk. D23 4/5 S. 8). Wie die Verteidigung darauf kommt, dass der Raum mit
dem Tresor von aussen nicht einsehbar sei, begründet sie nicht. Es ist daher mit der
Vorinstanz festzuhalten (Urk. 54 S 124), dass die Aussagen des Mitbeschul- digten B._____
denjenigen der Privatklägerin W._____ nicht widersprechen.

E. 14.5
Schliesslich ist entgegen der Verteidigung (Urk. 98 N 87) und mit der Vorinstanz (Urk. 54
S. 127) davon auszugehen, dass die Verwendung der Imitati- onswaffe vom gemeinsamen
Tatplan der beiden Beschuldigten gedeckt war.
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E. 15
Dossier 25

E. 15.1
Der Anklagesachverhalt ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 26 f.). Die Vorinstanz
hat diesen zusammengefasst (Urk. 54 S. 128 f.), worauf verwiesen werden kann.

E. 15.2
Der Beschuldigte bestreitet einen Tatbeitrag seinerseits und ficht den vor- instanzlichen
Schuldspruch an.

E. 15.3
Die Vorinstanz hat die zur Verfügung stehenden Beweismittel genannt (Urk. 54 S. 129 lit.
b). Ebenfalls hat sie sich mit den Einwänden der Verteidigung auseinandergesetzt (Urk. 54
S. 129 f. lit. ba-bc). Nach einer ausführlichen Würdi- gung aller Beweismittel kommt die
Vorinstanz zum Schluss, dass der Sachverhalt erstellt sei (Urk. 54 S. 130-136). Darauf kann
verwiesen werden.

E. 15.4
Der Mitbeschuldigte B._____ hat glaubhaft ausgesagt, dass der Entschluss zum Überfall in
der Nacht davor gefasst wurde, wobei die Idee schon vorher da gewesen sei. Lebensnah
schilderte er, wie der Beschuldigte gesagt habe, er brauche Geld, um mit seiner Freundin
etwas unternehmen zu können und wie er (B._____) am Tag der Tat dem Beschuldigten
seine Bedenken mitgeteilt habe, wobei dieser gemeint habe, dass Frühstückszeit sei und
dann alle im Restaurant seien und niemand etwas davon mitbekommen würde (Urk. D25



6/5 S. 4 f.). Auch wenn die Tat bereits am Tag nach der nächtlichen Entschlussfassung
begangen wurde, haben die beiden Beschuldigten entgegen der Verteidigung (Urk. 98 N 90)
die Tat dennoch geplant. Sie besprachen beispielsweise, welche Geschichte der
Mitbeschuldigte B._____ der Post-Angestellten erzählen sollte (Urk. O4 1.1 S. 21). Der
Beschuldigte wirkte wesentlich bei der Entschlussfassung und der Planung der Tat mit,
weshalb mit der Vorinstanz von einer mittäterschaftlichen Tatbegehung auszugehen ist
(Urk. 54 S. 138).

E. 16
Dossier 26

E. 16.1
Der Anklagesachverhalt ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 30 f.) und wurde von
der Vorinstanz zutreffend zusammengefasst (Urk. 54 S. 139 f. Ziff. 1).
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E. 16.2
Der Beschuldigte hat den Schuldspruch betreffend Raub – mit Ausnahme der Qualifikation
der Bandenmässigkeit und des Vergehens gegen das Waffenge- setz – akzeptiert, ist jedoch
mit dem Sachverhalt betreffend sein Wissen über die Verwendung der Imitationswaffe und
der Fesselung der Privatklägerinnen nicht einverstanden (Urk. 98 N 99). Mit der Vorinstanz
ist davon auszugehen, dass der Sachverhalt erstellt ist (Urk. 54 S. 153). In Bezug auf das
Wissen des Beschuldig- ten um die Verwendung der Imitationswaffe durch den
Mitbeschuldigten B._____ und um die Fesselung der Privatklägerinnen kann auf die
ausführlichen und zu- treffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 54 S.
152 f.).

E. 17
Dossier 27

E. 17.1
Der Anklagesachverhalt ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 32 f.). Die Vorinstanz
hat den Anklagevorwurf zusammengefasst (Urk. 54 S. 156 f. lit. S Ziff. 1). Darauf kann
verwiesen werden.

E. 17.2
Der Sachverhalt ist vom Beschuldigten grundsätzlich anerkannt worden (Urk. 98 N 102).
Der Beschuldigte lässt jedoch im Berufungsverfahren vorbringen, er habe den Tatort vor
der Tat nicht ausgekundschaftet, was durch die RDI seines Mobiltelefons belegt werde
(Urk. 98 N 103). Dem ist wiederum zu entgegnen, dass nicht ausgeschlossen werden kann,
dass der Beschuldigte sein Mobiltelefon zu Hause gelassen hat, weshalb auf die glaubhaften
Aussagen des Mitbeschul- digten B._____ abzustellen ist, wonach sie den Tatort zusammen
ausgekund- schaftet hätten (vgl. dazu die Erwägungen des vorinstanzlichen Urteils in Urk.
54 S. 158).

E. 18
Rechtliche Würdigung Die rechtlichen Erwägungen der Vorinstanz zur Qualifikation als
Raub im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 StGB betreffend die Dossiers 16, 20, 21, 23, 25, 26 und
27 sowie zur Qualifikation als Diebstahl im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 StGB betreffend die



Dossiers 1, 2, 3, 5, 36, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18 und 19 sind – mit der Ein- schränkung, dass
es sich beim Vorfall gemäss Dossier 36 um einen Versuch (vgl. oben Ziff. 5.4.) handelt –
zutreffend und unbestritten. Die Versuche gemäss

- 43 - Dossier 16 und 36 gehen in den übrigen vollendeten qualifizierten Delikten des
bandenmässigen Diebstahls bzw. des bandenmässigen Raubes auf (BGE 123 IV 113 E. 2d
für Gewerbsmässigkeit, zur Bandenmässigkeit nachfolgend) und werden deshalb im
Dispositiv nicht explizit erwähnt.

E. 18.1
Zur Frage der Mittäterschaft hat die Vorinstanz konstatiert (Urk. 54 S. 154), dass beide
Beschuldigten den Raubüberfall gemeinsam vorbereitet und ausge- führt hätten und jeder
der Beschuldigten mit den Handlungen des anderen aus- drücklich oder stillschweigend
einverstanden gewesen sei, weshalb ihnen die Handlungen des jeweils anderen wie ihre
eigenen zugerechnet würden. Beide er- füllten damit den objektiven und subjektiven
Tatbestand des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 StGB. Dass der Beschuldigte und der
Mitbeschuldigte B._____ die ihnen vorgeworfenen Taten in Mittäterschaft begingen,
bestreitet die Verteidigung nicht, weist jedoch die Annahme der Bandenmässigkeit zurück.
Insbesondere macht sie geltend, dass an der Kritik der gerichtlichen Praxis festzuhalten sei,
wonach auch zwei Personen eine Bande darstellen könnten. Es werde für die An- nahme der
Bandenmässigkeit eine besondere Konstellation verlangt, die den Ausstieg aus der Bande
besonders erschwere, woraus sich die Gefährlichkeit der Bande ergebe. Dies liege gemäss
Bundesgericht etwa bei besonders freund- schaftlich oder familiär verbundenen Tätern vor.
Davon könne vorliegend keine Rede sein. Die Beschuldigten seien weder verwandt, noch
besonders befreundet gewesen. Es sei keinem der beiden möglich gewesen, den anderen
derart unter Druck zu setzen, dass ihm der Ausstieg erschwert worden wäre. Diese Voraus-
setzung werde aber vom Bundesgericht für die Annahme der Bandenmässigkeit verlangt.
Die Beschuldigten hätten weiter keinen Vorsatz in Bezug auf die künftige Bege- hung
selbständiger aber derzeit noch unbestimmter Straftaten gehabt. Es habe sich um
Spontanaktionen gehandelt. Ausserdem müsse dem Beschuldigten für jedes einzelne Delikt
die Begehung als Mitglied einer Bande nachgewiesen wer- den. Bei Dossier 23 und 28 sei
aber offenkundig ein Einzeltäter am Werk ge- wesen. Weiter seien gerade die Raubtaten mit
wenigen Ausnahmen allein vom Mitbeschuldigten B._____ begangen worden, weshalb es
an der besonderen Ge- fährlichkeit fehle. Deshalb sei die von der Anklägerin geforderte
Qualifikation des

- 44 - Tatbestands nicht gegeben, weshalb der Strafrahmen auch im Falle einer Schul-
digsprechung nicht erhöht werde und auch keine zweijährige Mindeststrafe zur Anwendung
gelange (Urk. 103 S. 9 f.).

E. 18.2
Die Staatsanwaltschaft hält dagegen, dass der Mitbeschuldigte B._____ ausgeführt habe, es
sei bereits bei den ersten Einbrüchen darum gegangen, Ein- bruchswerkzeuge zu
beschaffen. Das bedeute, dass schon zu diesem Zeitpunkt eine bandenmässige Begehung
und mehrere Einbruchdiebstähle zumindest ge- plant gewesen seien. Man habe auch ein
spezielles Verhaltensmuster. Zuerst ha- be es eine Reihe von Einbruchdiebstählen gegeben,
dann sei es zu einem ver- suchten Raub gekommen, der wegen des Widerstands des Opfers
gescheitert sei. Wenige Tage später sei es zu Einbruchdiebstählen in Schützenhäusern ge-
kommen, wobei eine Imitationswaffe erbeutet worden sei und die Folge sei gewe- sen, dass



es fast nur noch Raubüberfälle gegeben habe, bei denen diese Waffe eingesetzt worden sei.
Es habe sich also eine Planung vom ersten Moment an auf eine fortgesetzte Begehung
abgezeichnet, weshalb Bandenmässigkeit sowohl be- treffend Raub wie auch betreffend
Diebstahl gegeben sei (Prot. II S. 17 f.).

E. 18.3
Die besondere Gefährlichkeit bandenmässiger Tatbegehung besteht darin, dass durch den
Zusammenschluss und die damit verbundene Kenntnis der ande- ren Bandenmitglieder der
Ausstieg aus der deliktischen Tätigkeit erheblich er- schwert und die Deliktsverübung selbst
erleichtert wird (BSK StGB II, Niggli/Riedo, 3. Auflage 2013, Art. 140 N 70). Es kann
hierzu auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 54 S. 174
ff.). Ergänzend ist zu bemerken, dass der Beschuldigte und der Mitbeschuldigte B._____
zuerst ge- meinsam Diebstähle begingen, wobei meist der Beschuldigte Schmiere stand, um
schliesslich mehrere Raubtaten mit meist umgekehrter Arbeitsteilung zu begehen. Zudem
halfen sie sich gegenseitig in Bezug auf das Fahren, das Abtransportieren der Beute und das
in-Schach-halten einer zweiten Geschädigten (Dossier 26). Durch diese gegenseitigen und
für den Erfolg der Taten wichtigen Unter- stützungsleistungen wurde die deliktische
Tätigkeit klar erleichtert. Daraus geht auch eine Rollen- bzw. Arbeitsteilung hervor, die für
eine gewisse Organisation spricht, welche eine Bande ausmacht (vgl. BGE 135 IV 158 E.
3.2.).

- 45 - Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte und der Mitbe-
schuldigte B._____ bereits beim ersten Einbruch (Dossier 1) Werkzeug stahlen, um damit
die nächsten Einbrüche erfolgreich bewerkstelligen zu können. Dem- nach planten sie
bereits – wenn auch möglicherweise erst in groben Zügen – wei- tere Diebstähle und haben
damit entgegen der Verteidigung ihren Willen für wei- tere Delikte konkludent zum
Ausdruck gebracht. Ebenfalls ist mir der Staatsanwaltschaft festzuhalten, dass der
Beschuldigte und der Mitbeschuldigte B._____ zuerst Einbruchdiebstähle begingen und
danach, offenbar um mehr Beute zu machen (Urk. O4 3 S. 45), Raubüberfälle, wobei nach
dem ersten erfolglosen Raub (Dossier 16) kurz darauf eine Imitationswaffe ent- wendet
wurde (Dossier 17) und die nachfolgenden Raubtaten alle – bis auf eine (Dossier 25) – mit
dieser begangen wurden. Spätestens im Zeitpunkt des Dieb- stahls der Imitationswaffe
planten der Beschuldigte und der Mitbeschuldigte B._____ die Raubtaten – wenn auch
möglicherweise nur rudimentär. Dadurch, dass sie sich gegenseitig bei den Delikten
unterstützten und weitere Delikte je- weils vorhersehbar waren, entstand ausserdem ein
gewisser Druck und ein Aus- steigen war für jeden der beiden erschwert. Dies umso mehr,
als der Beschuldigte und der Mitbeschuldigte A._____ auch noch zusammen im selben
Haus wohnten, wodurch ein gegenseitiges Ausweichen schwierig war. Es kann von einem
fest verbundenen und stabilen Team gesprochen werden, was über die reine Mittäter- schaft
hinausgeht (dazu BGE 135 IV 158, E. 3.2.), weshalb von Bandenmässig- keit auszugehen
ist.

E. 18.4
Der Beschuldigte ist deshalb des bandenmässigen Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1
in Verbindung mit Ziff. 3 Abs. 2 StGB und des bandenmässi- gen Raubes im Sinne von Art.
140 Ziff. 1 in Verbindung mit Ziff. 3 Abs. 2 StGB schuldig zu sprechen.

E. 18.5



Im Übrigen ist die rechtliche Würdigung der Staatsanwaltschaft betreffend die mehrfache
Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB und den mehrfachen
Hausfriedensbruch im Sinne von Art. 186 StGB, (Urk. 2 S. 2 f., S. 36) zutreffend und nicht
bestritten (Urk. 103 S. 2). Was die Widerhandlungen gegen das Waffengesetz angeht, ist
festzuhalten, dass diesbezüglich entgegen der Ver-

- 46 - teidigung (Urk. 103 N 13) eine Tatbegehung in Mittäterschaft möglich ist, auch wenn
der Beschuldigte selber keine Waffe verwendet hat, da es sich bei diesem Delikt nicht um
ein Sonderdelikt handelt. Die Verwendung der Imitationswaffe war wie die übrigen
Tathandlungen des Mitbeschuldigten B._____ vom Vorsatz des Beschuldigten mitgetragen
(vgl. oben Ziff. 14.5, 16.2). Der Beschuldigte ist des- halb mit der Vorinstanz weiter wegen
mehrfachen Vergehens gegen das Waffen- gesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG
i.V.m. Art. 4 Abs. 1 lit. g WG schuldig zu sprechen.

E. 19
Dossier 35, 4, 6, 8, 37, 38, 12, 14, 15

E. 19.1
Die Anklagesachverhalte dieser Dossiers ergeben sich aus der Anklage- schrift (Urk. 2 S. 6
f., S. 9 f., S. 12-14, S. 17, S. 19 f.). Die jeweiligen Anklagesa- chverhalte wurden von der
Vorinstanz richtig zusammengefasst (Urk. 54 S. 36-38 lit. C Ziff. 1 lit. b-i). Die
entsprechenden Anklagevorwürfe werden vom Beschuldig- ten bestritten.

E. 19.2
Die Vorinstanz hat den Beschuldigten von diesen Anklagesachverhalten freigesprochen
(Urk. 54 S. 52).

E. 19.3
Die Staatsanwaltschaft ficht die Freisprüche an und führt dazu aus, dass in sämtlichen
Dossiers, bei denen nicht mindestens einer der beiden Beschuldigten geständig gewesen sei,
ein Freispruch erfolgt sei. Angesichts der erdrückenden Beweislage, welche vor dem
Bezirksgericht Andelfingen dargelegt worden sei, seien die Freisprüche betreffend die
Einbruchdiebstähle (Dossier 35, 4, 6, 8, 37, 38, 12, 14, 15) nicht nachvollziehbar. Die
Vorinstanz habe zwar zutreffend festge- halten, dass die Annahme, eine unbekannte
Drittperson habe die von A._____ und B._____ gemieteten Autos entwendet, für die
Delikte gebraucht und danach unbemerkt wieder zurückgestellt, lebensfremd sei. Die
Schlussfolgerung aus die- sen deutlichen Feststellungen sei dann aber gewesen, dass
dennoch nicht zwei- felsfrei feststehe, dass die Beschuldigten die vorgeworfenen Delikte
begangen hätten (Urk. 57 S. 3, Urk. 106 S. 4 f.).
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E. 19.4
Die Vorinstanz hat die Beweismittel zu den einzelnen Sachverhalten zutref- fend aufgeführt
und ist auf diese eingegangen. Sie hat dazu ausgeführt, dass der Beschuldigte und der
Mitbeschuldigte B._____ in den vorliegenden Fällen weitge- hend einzig aufgrund der
GPS-Daten der jeweils vom Beschuldigten gemieteten Fahrzeuge Renault Twingo, ZH 1,
und Renault Clio, ZH 2, mit den Delikten in Verbindung gebracht worden seien. Durch die
GPS-Daten sei in allen Fällen er- stellt, dass sich das jeweilige Mietfahrzeug zu den
Tatzeiten in unmittelbarer Um- gebung zu den Tatorten befunden habe. Die Vorinstanz



äussert sich weiter zu all den Indizien, die für eine Täterschaft des Beschuldigten und des
Mitbeschuldigten B._____ sprechen und würdigt auch deren Angaben, wonach es möglich
sei, dass auch andere Personen mit den Mietautos gefahren seien. Weiter führt die
Vorinstanz durchaus richtig und nachvollziehbar aus, welche wei- teren Umstände ebenfalls
für die Täterschaft des Beschuldigten und des Mitbe- schuldigten B._____ sprechen (Urk.
54 S. 49 ff.). Sie kommt dann aber zum Schluss, dass selbst wenn davon auszugehen sei,
dass der Beschuldigte und der Mitbeschuldigte B._____ diesbezüglich mehr wissen
würden, als sie zugäben, noch nicht zweifelsfrei davon ausgegangen werden könne, dass sie
selber die vorgeworfenen Delikte begangen hätten. Weitere Beweismittel, wie etwa ein ver-
wertbares DNA-Profil, die eindeutig für ihre Täterschaft in diesen Fällen sprächen, würden
nicht vorliegen (Urk. 54 S. 51 f.).

E. 19.5
Die Schlussfolgerung der Vorinstanz ist zutreffend. Es ist aufgrund der GPS-Daten davon
auszugehen, dass die jeweils gemieteten Fahrzeuge sich zu den Tatzeiten in der Nähe der
Tatorte befanden. Weitere Indizien oder Beweismit- tel für die Täterschaft des
Beschuldigten und des Mitbeschuldigten B._____ lie- gen nicht vor. Allein gestützt auf die
GPS-Daten lassen sich die entsprechenden Taten weder dem Beschuldigten noch dem
Mitbeschuldigten B._____ zuordnen. Es wäre nämlich auch denkbar, dass einer der beiden
diese Delikte allein oder mit einer Drittperson begangen hat. Demzufolge ist der
Beschuldigte mit der Vo- rinstanz in dubio pro reo von den Anklagevorwürfen der Dossiers
35, 4, 6, 8, 37, 38, 12, 14 und 15 freizusprechen.
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E. 20
Dossier 28

E. 20.1
Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 33) und wurde von der
Vorinstanz zutreffend zusammengefasst (Urk. 54 S. 164 f. lit. U Ziff. 1). Der Beschuldigte
bestreitet diesen Anklagevorwurf.

E. 20.2
Die Vorinstanz hat den Beschuldigten vom Vorwurf gemäss Dossier 28 freigesprochen und
erwogen, dass trotz einiger belastender Indizien vernünftige Zweifel daran vorliegen
würden, dass sich der Sachverhalt wie in der Anklage- schrift unter Ziffer 1 Dossier 28
umschrieben, zugetragen habe (Urk. 54 S. 172 f.).

E. 20.3
Die Staatsanwaltschaft hat den Freispruch angefochten und dazu in der Berufungserklärung
und anlässlich der Berufungsverhandlung geltend gemacht, dass die Indizienkette
betreffend B._____ sehr dicht sei und es auch einen Hin- weis auf A._____ gebe. Die
Zeugin AN._____ habe den Mitbeschuldigten B._____ bei der sequentiellen
Auswalkonfrontation sofort erkannt und es seien bei ihr Emotionen hochgekommen. Dieses
Beweismittel und auch die weiteren, seien im Urteil erwähnt worden (Urk. 54 S. 164-173).
Die Mutmassung des Ge- richts, möglicherweise hätten die Geschädigte AN._____ und
auch der Zeuge CC._____ B._____ bei der Lebendwahl mit grosser Sicherheit
wiedererkannt, weil B._____ gemäss dessen Aussagen zwei bis drei Monate vorher in der



Post ge- wesen sei, sei sehr lebensfremd. Noch befremdlicher sei die Schlussfolgerung, weil
am Tatort nicht die DNA eines Beschuldigten vorgefunden worden sei, spre- che dies dafür,
dass der Beschuldigte und der Mitbeschuldigte B._____ nicht am Tatort gewesen seien. Sie
seien bestrebt gewesen, am Tatort keine Spuren zu hinterlassen. Der Tatnachweis sei durch
die dichte Indizienkette erbracht, wes- halb ein Schuldspruch zu erfolgen habe (Urk. 57 S.
3, Urk. 106 S. 5 f.).

E. 20.4
Die Vorinstanz hat die relevanten Beweismittel richtig genannt (Urk. 54 S. 165 lit. b). Sie
hat die Aussagen der beiden Beschuldigten ausführlich wieder- gegeben (Urk. 54 S.
165-167).

E. 20.5
Sowohl die Privatklägerin AN._____ wie auch der Zeuge CC._____ identi- fizierten den
Mitbeschuldigten B._____ mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Täter. Weder
AN._____ noch CC._____ haben ausserdem einen zweiten Täter
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beschuldigte B._____ dem Vermieter des AX._____ Pubs, CD._____, am 22. Ja- nuar
2014, um ca. 17.00 Uhr, Fr. 1'200.- für die Miete vom 4. Dezember 2013 bis am 4. Januar
2014 für das Zimmer des Beschuldigten A._____ und diejenige für das Zimmer des
Mitbeschuldigten B._____ vom 11. Januar 2014 bis 11. Februar 2014, bezahlt hat. Bezahlt
wurde vom Mitbeschuldigten B._____ mit einer Tau- sendernote, einer Hunderternote und
der Rest mit einer Fünfzigernote und Zwan- ziger und Zehnernoten (Urk. D28 8/1).
Ebenfalls bezahlte der Mitbeschuldigte B._____ gemäss Automiete-Abrechnung vom 22.
Januar 2014 der CE._____ AG den Betrag von Fr. 467.75 (Urk. D28 11/5). Gleichentags
bezahlte der Mitbe- schuldigte B._____ der CF._____ AG für den Chevrolet Epica für die
Mietdauer vom 22. Januar 2014 bis 29. Januar 2014, den Betrag von Fr. 1000.- in bar (Urk.
D28 11/6). Bezüglich der Aussagen, woher dieses Geld stammte, verhed- derte sich der
Mitbeschuldigte B._____ in Widersprüche. Der Sachverhalt konnte schliesslich betreffend
den Mitbeschuldigten B._____ erstellt werden (vgl. das Ur- teil gegen den
Mitbeschuldigten B._____ Prozess-Nr. SB160157, Ziff. III. 7.1.10 ff.). Da weder der Zeuge
CC._____ noch die Privatklägerin AN._____ einen zwei- ten Täter gesehen haben und auch
keine weiteren Beweismittel für eine Tatbetei- ligung des Beschuldigten A._____
vorliegen, kann dieser Anklagesachverhalt nicht erstellt werden , weshalb der Beschuldigte
vom Anklagevorwurf gemäss Dossier 28 freizusprechen ist.

E. 21
Dossier 31

E. 21.1
Sachverhalt

E. 21.1.1
Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 35). Im vorinstanzlichen
Urteil findet sich eine zutreffenden Zusammenfassung (Urk. 54 S. 170 Ziff. V lit. A Ziff. 1),
auf die verwiesen werden kann.

E. 21.1.2



Der Beschuldigte bestreitet, mit dem ihm vorgehaltenen Delikt zu tun zu haben und lässt
den vorinstanzlichen Schuldspruch anfechten (Urk. 98 N 104, Urk. 32 S. 60).
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E. 21.1.3
Entgegen der Verteidigung liegen nicht nur die den Beschuldigten be- lastenden Aussagen
des Mitbeschuldigten B._____ vor (Urk. 32 N 210), sondern betreffend den Vorfall vom 23.
November 2013 auch Nachrichten via Facebook zwischen den beiden, wonach der
Beschuldigte am 23. November 2013 dem Mit- beschuldigten B._____ bestätigte, dass er
ihn abholen komme, wobei er nicht ra- sen wolle (Urk. D31 4). Durch diesen
Nachrichtenaustausch wird der Verdacht gegen den Beschuldigten erhärtet. Hinsichtlich
dem Vorfall vom 11. Oktober 2013 ist mit der Vorinstanz zu konstatieren, dass dieser
Vorwurf unter Hinweis auf den erstellten Anklagesachverhalt betreffend Dossier 21 (vgl.
oben Ziff. III. 13.5.1.) er- stellt ist (Urk. 54 S. 178). Bezüglich Dossier 23, bei welchem
Anklagesachverhalt das Fahren des Autos durch den Beschuldigten nicht umschrieben ist
(Urk. 2 S. 27 f.), ist auf die belastenden Aussagen des Mitbeschuldigten B._____ anläss-
lich der Konfrontationseinvernahme vom 15. Oktober 2014 zu verweisen (Urk. O4

E. 21.1.4
Im Übrigen ist auf die Erwägungen der Vorinstanz zu verwiesen, wonach der
Anklagesachverhalt erstellt ist (Urk. 54 S. 178).

E. 21.2
Rechtliche Würdigung Die unbestritten gebliebene (Urk. 98 N 104, Urk. 32 S. 60)
rechtliche Würdigung der Staatsanwaltschaft und der Vorinstanz ist korrekt, weshalb der
Beschuldigte des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95 Abs. 1 lit. b
SVG schuldig zu sprechen ist.

E. 22
Januar 2014 verwendet worden sei, angebracht gewesen sei (Urk. 57 S. 3).

E. 22.1
Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 35 f.). Ferner findet sich
im vorinstanzlichen Urteil (Urk. 54 S. 178 lit. B Ziff. 1) eine zu- treffende
Zusammenfassung, auf die verwiesen werden kann.

E. 22.2
Die Vorinstanz hat den Beschuldigten von diesem Vorwurf freigesprochen und verwies auf
dessen Bestreiten des Tatvorwurfs, den Mangel an weiteren Be- weismitteln und den
Freispruch vom Vorwurf des Raubüberfalles auf die Poststel- le CG._____ gemäss Dossier
28 (Urk. 54 S. 179 Ziff. 2.).

- 51 -

E. 22.3
Die Staatsanwaltschaft hat den Freispruch angefochten und dazu in der Berufungserklärung
ausgeführt, dass bei einem Schuldspruch beim Raub gemäss Dossier 28 auch ein
Schuldspruch wegen widerrechtlicher Aneignung von Kon- trollschildern erfolgen müsse,
da nach übereinstimmenden Zeugenaussagen die- ses entwendete Kontrollschild am
Fluchtfahrzeug, welches beim Raub vom



E. 22.4
Wie aufgezeigt (Ziff. III. 20.5.) kann eine Tatbeteiligung des Beschuldigten beim
Raubüberfall auf die Postfiliale CG._____ (Dossier 28) nicht erstellt werden, weshalb ein
Freispruch zu erfolgen hat. Damit hat für den Beschuldigten auch be- treffend den
Anklagevorwurf gemäss Dossier 33 ein Freispruch zu erfolgen.

E. 23
Dossier 34

E. 23.1
Der Anklagevorwurf ergibt sich aus der Anklageschrift (Urk. 2 S. 36 f.). Ferner findet sich
im vorinstanzlichen Urteil (Urk. 54 S. 180 lit. C Ziff. 1) eine zu- treffende
Zusammenfassung, auf die verwiesen werden kann.

E. 23.2
Die Vorinstanz hat den Beschuldigten von diesem Vorwurf freigesprochen und ausgeführt,
dass keine weiteren objektiven Beweise vorlägen, die die Aus- sagen des Mitbeschuldigten
B._____ umstossen würden (Urk. 54 S. 182). Der Mitbeschuldigte B._____ sagte aus, dass
er nichts von den Kontrollschildern im Auto gewusst habe, da diese unter der Fussmatte
beim Beifahrersitz versteckt ge- wesen seien (Urk. 29 S. 78) und dass noch andere Personen
dieses Fahrzeug benutzen würden (Urk. O4 1.1. S. 44 unten).

E. 23.3
Die Staatsanwaltschaft hat den Freispruch angefochten und dazu in der Berufungserklärung
und anlässlich der Berufungsverhandlung ausgeführt, dass es geradezu ausgeschlossen
erscheine, dass eine unbekannte Drittperson die Mietfahrzeuge der Beschuldigten über
einen so langen Zeitraum immer wieder verwendet hätten, ohne dass die Beschuldigten dies
gemerkt hätten. Dass diese unbekannte Person dann noch ein entwendetes Kontrollschild
im Auto belasse, glaube niemand. Offensichtlich sei das Kontrollschild bereits für den
nächsten gemeinsamen Raub beschafft worden (Urk. 57 S. 4, Urk. 106 S. 6).
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E. 23.4
Als Beweismittel liegen neben dem Polizeirapport der Kantonspolizei St. Gallen vom 3.
Februar 2014 (Urk. D34 3) einzig die Aussagen des Beschuldig- ten und des
Mitbeschuldigten B._____, die den Sachverhalt vollumfänglich bestrit- ten haben, bei den
Akten. Weitere Beweismittel – wie z.B. Fingerabdrücke auf dem Nummernschild – fehlen.
Der Sachverhalt kann damit mit der Vorinstanz (Urk. 54 S. 181 f.) nicht erstellt werden,
weshalb der Beschuldigte vom Anklage- vorwurf gemäss Dossier 34 freizusprechen ist. IV.
Sanktion 1. Parteistandpunkte

E. 24
(Rechtsmittel)" 2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem
Urteil. Es wird erkannt: 1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig – des bandenmässigen
Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 i. V. m. Ziff. 3 Abs. 2 StGB, – des bandenmässigen
Diebstahls im Sinne von Art. 139 Ziff. 1 i. V. m. Ziff. 3 Abs. 2 StGB, – der mehrfachen
Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 Abs. 1 StGB,



- 67 - – des mehrfachen Hausfriedensbruchs im Sinne von Art. 186 StGB, – des mehrfachen
Vergehens gegen das Waffengesetz im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. a WG i. V. m. Art. 4
Abs. 1 lit. g WG sowie – des mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung im Sinne von Art. 95
Abs. 1 lit. b SVG. 2. Von den Anklagevorwürfen gemäss den Dossiers Nr. 35, 4, 6, 8, 37,
38, 12, 14, 15, 28, 33 und 34 der Anklageschrift vom 10. April 2015 der Staats-
anwaltschaft IV des Kantons Zürich wird der Beschuldigte A._____ frei- gesprochen. 3.
Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit 7 Jahren und 6 Monaten Frei- heitsstrafe,
wovon bis und mit heute 1021 Tage durch Untersuchungs- und Sicherheitshaft erstanden
sind. 4. Die folgenden Zivilklagen werden unter solidarischer Haftung der beiden Be-
schuldigten A._____ und B._____ ganz oder teilweise gutgeheissen oder auf den Weg des
Zivilprozesses verwiesen: – Die Forderung der D._____ AG, AW._____ (Dossier 1) wird
im Umfang von Fr. 4'000.– gutgeheissen. Im übersteigenden Betrag wird die Forderung auf
den Weg des Zivilprozesses gewiesen. – Die Forderung der E._____ Suisse AG, anstelle
der F._____ AG (Dossier 3) wird im Umfang von Fr. 1'323.45 gutgeheissen. – Die
Forderung der G._____ Versicherung (Dossier 5) wird im Um- fang von Fr. 5'000.–
gutgeheissen. Im übersteigenden Betrag wird die Forderung auf den Weg des
Zivilprozesses gewiesen. – Die Forderung der G._____ Versicherung, anstelle der Badi
Beiz I._____, J._____ (Dossier 7) wird im Umfang von Fr. 1'537.50 gutgeheissen. Im
übersteigenden Betrag wird die Forderung auf den Weg des Zivilprozesses gewiesen.
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(Dossier 7) gutgeheissen. – Die Forderung der K._____ Versicherung (Dossier 10) wird im
Umfang von Fr. 1'500.– gutgeheissen. Im übersteigenden Betrag wird die Forderung auf
den Weg des Zivilprozesses gewiesen. – Die Forderung der K._____ Versicherung, anstelle
der Gemein- deverwaltung L._____ (Dossier 13) wird im Umfang von Fr. 6'363.75
gutgeheissen. Im übersteigenden Betrag wird die Forderung auf den Weg des
Zivilprozesses gewiesen. – Die Forderung der M._____ AG, N._____ (TG), (Dossier 13)
wird im Umfang von Fr. 800.– gutgeheissen. Im übersteigenden Betrag wird die Forderung
auf den Weg des Zivilprozesses gewiesen. – Die Forderung der K._____ Versicherung,
anstelle der Pistolen- sektion O._____ (Dossier 17) wird im Umfang von Fr. 1'838.55
gutgeheissen. Im übersteigenden Betrag wird die Forderung auf den Weg des
Zivilprozesses gewiesen. – Die Forderung der Schützengesellschaft P._____ (Dossier 19)
wird im Umfang von Fr. 500.– gutgeheissen. – Die Forderung der Politischen Gemeinde
Q._____ (Dossier 19) wird im Umfang von Fr. 274.90 gutgeheissen. – Die Forderung von
R._____, S._____ (Dossier 20) wird im Um- fang von Fr. 500.– gutgeheissen. – Die
Forderung der T._____ AG, L._____ (Dossier 20) wird im Um- fang von Fr. 1'100.–
gutgeheissen. – Die Forderung der K._____ Versicherung, anstelle der U._____ (Dossier
21) wird im Umfang von Fr. 7'394.95 gutgeheissen.

- 69 - – Die Forderung der V._____ (Dossier 23) wird im Umfang von Fr. 6'626.–
gutgeheissen. – Die Forderung von W._____, AA._____ (Dossier 23) wird im Um- fang
von Fr. 3'000.– gutgeheissen. – Die Forderung von AB._____, S._____ (Dossier 24) wird
im Um- fang von Fr. 1'500.– gutgeheissen. – Die Forderung der V._____ (Dossier 25) wird
im Umfang von Fr. 3'400.– gutgeheissen. Im übersteigenden Betrag wird die For- derung
auf den Weg des Zivilprozesses gewiesen. – Die Forderung von AC._____, vertreten durch
RAin lic. iur. Y._____ (Dossier 25) wird im Umfang von Fr. 2'500.– gut- geheissen. Im
übersteigenden Betrag wird die Forderung auf den Weg des Zivilprozesses gewiesen. – Die
Forderung der AD._____ Schweiz AG, AE._____ (Dossier 26) wird im Umfang von Fr.



12'384.35 gutgeheissen. – Die Forderung von AF._____, AG._____ (Dossier 26) wird im
Um- fang von Fr. 2'000.– gutgeheissen (Schadenersatz und Genugtu- ung). – Die Forderung
der AH._____ Genossenschaft, AI._____ (Dossier 27) wird im Umfang von Fr. 1'800.–
gutgeheissen. – Die Forderung von AJ._____, AK._____ (Dossier 27) wird im Um- fang
von Fr. 2'000.– gutgeheissen. 5. AU._____ (Dossier 33) wird mit seiner Forderung auf den
Weg des Zivilpro- zesses verwiesen. 6. Auf folgende Forderungen der Privatkläger wird
nicht eingetreten: – Die K._____ Versicherung, anstelle der AP._____ AG (Dossier 4);

- 70 - – Die Forderung der H._____ (Dossier 6); – Politische Gemeinde J._____ (Dossier 8);
– Golfpark AQ._____ (Dossier 15); – Die K._____ Versicherung, anstelle der Politischen
Gemeinde AR.____ (Dossier 37); – Die K._____ Versicherung, anstelle der
Gesundheitsbehörde AS._____ (ZH) (Dossier 38); – AT._____ AG (Dossier 12); –
Golfpark AQ._____ (Dossier 15). 7. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt
auf: Fr. 5'000.-- ; die weiteren Kosten betragen: Fr. 15'616.05 amtliche Verteidigung 8. Die
Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung
werden dem Beschuldigten A._____ zu 3/4 auferlegt und zu 1/4 auf die Gerichtskasse
genommen. Die Kosten der amtlichen Ver- teidigung des Beschuldigten A._____ werden
einstweilen auf die Gerichts- kasse genommen. Die Rückzahlungspflicht des Beschuldigten
bleibt im Um- fang von 3/4 gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten. 9. Mündliche
Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an − die amtliche Verteidigung im
Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten A._____ (übergeben) − die
Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich (übergeben) − den Justizvollzug des Kantons
Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste (unter Beilage einer Kopie der
Haftverfügung) − E._____ Suisse, vd CO._____, Schadenservice, … [Adresse], − G._____,
vd CP._____, … [Adresse], − die folgenden Privatkläger: - D._____ AG,
Bauunternehmung, … [Adresse],

- 71 - - L._____ AG, … [Adresse], - F._____ AG, Golfpark 1, … [Adresse], - E._____
Suisse, Schadenservice, … [Adresse], - AP._____ AG, … [Adresse], - K._____, …
[Adresse], - H._____, … [Adresse], - Badi Beiz I._____, … [Adresse], - Politische
Gemeinde J._____, … [Adresse], - Gemeinde AR.____, … [Adresse], -
Gesundheitsbehörde AS._____, … [Adresse], - AM._____, … [Adresse] - K._____
Generalagentur BM._____, Herr CQ._____, … [Adres- se], - AT._____ AG, … [Adresse],
- Gemeindeverwaltung L._____, Herr CR._____, - M._____ AG, … [Adresse], - Golfpark
AQ._____, … [Adresse], - Pistolensektion O._____, vertreten durch CS._____, …
[Adresse], - Schützengesellschaft P._____, vertreten durch CT._____, … [Adresse], -
Gemeinde Q._____, Elektrizitätswerk, … [Adresse], - T._____ AG, CI._____ Tankstelle,
… [Adresse], - R._____, … [Adresse], - U._____, Genossenschaft, Herr CU._____, …
[Adresse], - V._____, vertreten durch CV._____, … [Adresse], - W._____, … [Adresse], -
AB._____, … [Adresse], - V._____, vertreten durch CV._____, … [Adresse], - lic. iur.
Y._____, … [Adresse], im Doppel für sich und AC._____, … [Adresse], - AD._____
Schweiz AG, … [Adresse], - AF._____, … [Adresse], - AH._____ Genossenschaft, …
[Adresse],

- 72 - - AJ._____, … [Adresse], - V._____, … [Adresse], - AN._____, … [Adresse], -
AU._____, … [Adresse], (Eine begründete Urteilsausfertigung – und nur hinsichtlich ihrer
eigenen Anträge (Art. 84 Abs. 4 StPO) – wird den Privatklägern nur zugestellt, sofern sie
dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs verlangen.) sowie in vollständiger
Ausfertigung an − die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des



Beschuldigten A._____ − die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich und nach
unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an − die
Vorinstanz − den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und
Vollzugsdienste − das Migrationsamt des Kantons Zürich − die Koordinationsstelle
VOSTRA mit Formular A − die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des
DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Löschungsdaten 10. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in
Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der
vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes- gerichtsgesetzes
vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

- 73 - Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten
sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts- gesetzes. Obergericht des
Kantons Zürich I. Strafkammer Zürich, 14. November 2016 Der Präsident: Die
Gerichtsschreiberin: Dr. iur. F. Bollinger lic. iur. C. Grieder
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